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Torhaus an der Osterwiecker Rudolf-Breitscheid-Allee aufgestellt

Lutherfest-Projekt lebt weiter

OSTERWIECK. Ein mächtiges, mit 
roten Tonziegeln gedecktes Eichen-
torhaus steht nun in Osterwieck an 
der Rudolf-Breitscheid-Allee. Das tra-
ditionell gefertigte Torhaus begrenzt 
das Grundstück von Volker Baesler.

Einen der beiden riesigen Torbö-
gen hatte der Tischler- und Zimmer-
meister zusammen mit Kollegen in 
mühsamer Handarbeit als große At-
traktion beim Osterwiecker Luther-
fest auf dem Marktplatz hergestellt. 
Aus vollen Baumstämmen waren 
zunächst die mächtigen Balken für 
den fast fünf Meter hohen Torbo-
gen mit einer großen Handsäge zu-
geschnitten worden. Daraus wur-
den die fünf Einzelteile passgenau 
hergestellt und mit traditionellen 
Verbindungen und Holznägeln zu-
sammengefügt. Am Abend wurde 
der Torbogen dann mit Hilfe vieler 
starker Männer aufgerichtet.

Schon seit vielen Jahren baut Vol-
ker Baesler an seinem Fachwerkhaus 
in traditioneller Technik und un-
ter Verwendung von historischem 
Baumaterial. Alte Backsteine, Links-
kremper-Ziegel, Lehm, Eichenbret-
ter und Balken warten gut sortiert 
und gelagert darauf, dass der Chef 
einmal wieder ein paar Stunden 
für sein eigenes Projekt erübrigen 
kann.

Viel beschäftigt ist der seit Sep-
tember 2003 als Meister und Re-
staurator im Tischler- und Zimme-
rer-Handwerk tätige kräftige Mann, 
der vor einigen Jahren seinen Be-
trieb in der Schulzenstraße, direkt 
neben der Stephanikirche, eröffne-
te. „Begonnen hat das Abenteuer 
dieses Hauses bei einem Besuch 
im Detmolder Freilicht-Museum. 
Ich entdeckte bei einem Haus, das 
in der Nähe abgerissen werden 
sollte, einen außergewöhnlichen, 
komplett aus Eichenholz erstellten 
Dachstuhl. Nachdem ich ihn abge-
tragen und auf mein Grundstück 
geschafft hatte, war mir klar, dass 
ich für dieses herrliche Dach ein ad-
äquates ’Unterteil’ entwerfen und 
bauen musste.“

In Manfred Neikes fand Volker 
Baesler den Architekten, der seine 
Vorstellungen in reale Pläne um-
setzte. Bereits 1997 wurden die 
Fundamente gegossen, aber es 
sollte viele Jahre dauern, bis das 
imposante Fachwerkgebäude auf-
gerichtet werden konnte. Auch das 
Ausmauern der Gefache zog sich 
lange hin, denn der Besitzer musste 
ja vorrangig erst einmal Wohnraum 
und Geld für seine kleine Familie so-
wie das Material für sein Traumhaus 
beschaffen.

Dem Vorbeifahrenden bot sich 
viele Jahre ein verwirrendes Bild. 
Eine außergewöhnliche, prächtige 
Fachwerkkonstruktion mit kunst-
vollem Schwebegiebel, Knaggen, 
Kopfbändern, aber lange Jahre oh-
ne schützendes Dach. „Ich konnte 
einfach nicht mehr Zeit und Geld in 
das Haus investieren. Kunden und 
Familie waren erst einmal wichti-
ger“, erklärt er.

Das riesige Dach ist nun aber bis 
auf einen kleinen Teil im Bereich 
der großen Dachgaube geschlos-
sen. Das Wohnhaus, das Torhaus 
und die Einfriedungsmauern lassen 
schon einmal erahnen, dass hier 
Stück für Stück ein bemerkenswer-
tes Fachwerkensemble entsteht, das 
Tradition und Moderne gleicher-
maßen präsentiert. Modernste Ge-
bäudeheizung mit Erdwärme- und 
Solarenergienutzung, nachhaltiges 
und gesundes Bauen mit alten Bau-
stoffen sowie natürlichen Dämm-
stoffen wie Hanf und Strohlehm.

„Es wird auch weiterhin nur lang-
sam vorangehen“, sagt Baesler, 
„aber motiviert durch das Interesse 
und die Anerkennung meines Um-
feldes habe ich weiterhin Spaß an 
meinem Projekt. Ich will, dass dieses 
Haus in jeder Hinsicht ein ganz be-
sonderes Haus wird.“  Klaus Baier 

Das neu errichtete Torhaus vor dem Fachwerkhaus.  Foto: Klaus Baier

Wettbewerb der Schulen 
mit Fernsehlegende Adi

OSTERWIECK. Der legendäre 
Adi aus dem DDR-Kinderfernsehen 
kommt wieder nach Osterwieck zu 
einer neuen Runde von „Mach mit, 
mach’s nach, mach‘s besser“. Dieser 
Wettbewerb der Abc-Schützen aus 
den Grundschulen Bühne, Hessen 
und Osterwieck läuft im Rahmen 
einer Zuckertütenparty am Sonn-
abend, dem 29. September, ab 10 
Uhr in der Osterwiecker Sporthalle. 
Auch Hüpfburg, Kinderschminken 
oder Luftballon-Modellage werden 
auf dem Kinderfest, das bis 14 Uhr 
andauert, neben jeder Menge Spie-
le und Spaß angeboten.

Kommen und Gehen gehört zum 
Leben. Doch in letzter Zeit bekommt 
man immer mehr den Eindruck, das 
Gehen überwiegt. Die Einwohner-
zahl der Stadt Osterwieck ging im 
Jahr 2011 um 282 zurück – Negativ-
rekord. 11750 Menschen lebten da-
mit zum letzten Jahreswechsel noch 
hier in den 20 Orten. 577 Fortzüge, 
nur 380 Zuzüge; 75 Neugeborene, 
aber 160 Verstorbene sind die Hin-
tergründe.

81 Abc-Schützen wurden gerade 
in den drei Grundschulen Bühne, 
Hessen und Osterwieck eingeschult. 
So viele gab es früher allein in der 
heutigen Kernstadt Osterwieck.

Das Gehen setzt sich fort, mit all 
seinen Folgeerscheinungen. Gerade 
wurde angekündigt, dass die Kauf-
halle Zilly im November schließt. 

Die Polizei will noch mehr Per-
sonal sparen. Darüber werden 
sich die Buntmetalldiebe, die auch 
hierzulande schon ihr Unwesen 
treiben, freuen. Und auch der oder 
die Brandstifter, die in Hessen und 
mittlerweile nun auch anderen Or-
ten die eh schon gestressten Feuer-
wehren in Atem halten.

Dazu eine pleite Stadt. Man mag 
sich nicht ausdenken wollen, wohin 
das noch frühen soll. Gut, dass die 
Stadt den Kopf nicht in den Sand 
steckt. Das Förderprojekt „Zukunfts-
WerkStadt“ bietet eine Gelegenheit 
Konzepte zu entwerfen, um mit 
dem demografischen Wandel zu-
rechtzukommen. Wichtig ist, dass 
es nicht nur beim beschriebenen 
Papier bleibt.  Mario Heinicke

Begegnungsstätte am 
Kälberbachsweg

OSTERWIECK. Im Kälberbachs-
weg 14 am Osterwiecker Stadtrand 
ist „neues wohnen“ eingezogen. 
Die Begegnungsstätte wird in Ko-
operation mit der städtischen Woh-
nungsgesellschaft von dem Diako-
nischen Werk betrieben. Leiterin ist 
Iris Schumann. Ein wichtiges Anlie-
gen sei es, dass die Mieter mit der 
Hilfestellung aus der Begegnungs-
stätte möglichst ein Leben lang in 
ihrer Wohnung bleiben können, 
sagte sie. Die Einrichtung verfügt 
auch über eine Küche, die von Be-
suchern genutzt werden kann, und 
ist zunächst montag bis freitags ab 
11 Uhr geöffnet. Die Öffnungsdau-
er richtet sich nach dem Bedarf. In 
der Perspektive soll es sogar rund 
um die Uhr sein.

Junge Leute sollen ihre 
Interessen vertreten

OSTERWIECK. Die Stadt Oster-
wieck möchte die Jugend an Kom-
munalpolitik heranführen. Zum 1. 
Januar soll ein 14-köpfiger Jugend-
beirat seine Arbeit aufnehmen, in 
dem je Ortschaft ein Vertreter sitzt. 
Der Vorsitzende soll auch Rederecht 
im Stadtrat bekommen.

Brückenbau nach 
dem Winter

OSTERWIECK. Der Neubau der 
„Schauener Brücke“ in Osterwieck 
soll nach der Winterperiode Anfang 
2013 beginnen. Anschließend strebt 
das Land den Brückenneubau in der 
Goslarer Straße an und erst danach 
den Fortgang der Hornburger Stra-
ße, letzteres nicht vor 2014.

Neue Kämmerin 
im Rathaus

OSTERWIECK. Nachdem die 
langjährige Kämmerin Roswitha 
Hofmeister in den Ruhestand verab-
schiedet wurde, hat zum 1. Septem-
ber Kristin Kaaden im Osterwiecker 
Rathaus ihre Tätigkeit als neue Lei-
terin des Amtes für Finanzen aufge-
nommen.
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Frauen leben statistisch gese-
hen länger als Männer. Während 
das Statistische Landesamt in Hal-
le die Lebenserwartung für einen 
in Sachsen-Anhalt neugeborenen 
Jungen auf 75,5 Jahre beziffert, 
liegt dieser Wert für Mädchen 
derzeit bei 81,7 Jahren. Tendenz: 
Weiter steigend.  Die Lebenser-
wartung der Geschlechter und 
die Gesundheitskosten führten 
bisher dazu, dass für Frauen und 
Männer zum Beispiel in der priva-
ten Renten- und der Krankenver-
sicherung unterschiedlich hohe 
Beiträge verlangt wurden. Damit 
ist ab 21. Dezember 2012 Schluss. 
Warum ist das so? Und was be-
deutet das für Versicherte?

Was verändert sich ab 21. De-
zember 2012?

Ab diesem Termin dürfen alle 
Versicherer ihren Neukunden nur 
noch geschlechtsneutral kalku-
lierte Tarife anbieten. Dafür steht 
der Begriff Unisex, also einheitli-
che Beiträge und Leistungen für 
die Geschlechter.  

Wer hat so etwas zu entschei-
den? 

Der Europäische Gerichtshof 
(EuGH) hat im März vorigen Jah-
res in einem Urteil festgelegt, dass 
Versicherer zwischen Frauen und 
Männern bei den zu zahlenden 
Beiträgen und auch in den Versi-
cherungsleistungen nicht mehr 
differenzieren dürfen. Bisher 
war es so, dass vor allem die Le-
benserwartung von Frauen und 
Männern sowie die nachweislich 
unterschiedlichen Gesundheitsko-
sten bei den Prämien berücksich-
tigt wurden. Das ändert sich nun 
nach diesem Urteil des Europä-
ischen Gerichtshofes, es kommen 
die Einheitstarife. 

Gilt Unisex auch für früher 
abgeschlossene Verträge?

Nein, die Entscheidung des 
EuGH gilt nicht rückwirkend, „al-
te“ Verträge sind also nicht be-
troffen. 

Was ist, wenn ich noch bis 
20. Dezember 2012 eine private 
Renten- oder Krankenversiche-
rung abschließe?

Dann sichert man sich die „al-
ten“ Bedingungen für die ge-
samte Laufzeit des Vertrages. Das 

kann unter Umständen von Vor-
teil sein.  

Für wen zum Beispiel?
Wie gesagt, Männer sterben 

statistisch gesehen früher als 
Frauen. Die private Rente wird 
darum an sie durchschnittlich für 
eine kürzere Zeit gezahlt als an 
Frauen. Darum bezahlen sie für 
die gleiche Monatsrente zurzeit 
noch weniger Beitrag als eine 
Frau. Ähnlich verhält es sich bei 
der Pflegeversicherung. Auch für 
die private Krankenversicherung 
zahlen Männer noch geringere 
Beiträge. Eine Frau zahlt dagegen 
für gleiche Leistungen, wie sie  ein 
Mann erhält, im Moment noch 
weniger an Beitrag in der Risikole-
bens- oder der Kapitallebensversi-
cherung. 

Sollte man jetzt noch han-
deln?

Ich empfehle jedem, sich auf 
jeden Fall rechtzeitig  vor dem 
Unisex-Stichtag zu informieren. 
Wenn konkreter Versicherungsbe-
darf besteht, kann man so Nach-
teile vermeiden und sich vor allem 
auch lange wirkende Vorteile für 
seine private Vorsorge sichern. 

VERSIcHERUNGSTIPP

Was Unisex bedeutet 
und was jetzt noch zu tun ist

Von 
Ralf 
Döppelheuer 
ÖSA-Agenturlei-
ter in 
Osterwieck

Geschichte der Berßeler Betriebe: Stellmacherei Wilhelm Vogeler, Haus Nr. 39a

In Holzpantoffeln durchs Dorf
BERSSEL. Der Stellmacher Hein-

rich Vogeler war als ein gebürtiger 
Semmenstedter nach Berßel in das 
Grundstück 19a gezogen. Dort be-
fand sich ein Wirtschaftsgebäude der 
alten Schäferei auf dem Kuhplatz. 
Hier betrieb er seine Stellmacherei.

Im Jahre 1879 verkaufte er das 

Grundstück an August Veckenstedt, 
dieser war Knecht auf dem Gut.

Der Stellmacher Vogeler hatte 
sich den Kuhstall vom Ackerhof Nr. 
39 gekauft. Nun richtete er sich dort 
ein. Auch sein Sohn Wilhelm Vogeler 
sen. übte den Beruf des Stellmachers 
aus und übernahm später vom Vater 

Opa Vogeler auf dem Hof mit 
Enkelin.

den Betrieb. Von diesem Stellmacher 
haben wir ein Soldatenbild aus dem 
Ersten Weltkrieg. Auch im Zweiten 
Weltkrieg war er nochmals Soldat 
als Sanitäter.

Wir kennen ihn noch mit Holz-
pantoffeln barfuß durchs Dorf flit-
zen. Er hatte auch einen besonderen 
Beinamen erhalten, nach seinem 
Lieblingsgetränk im Wirtshaus. Dort 
bestellte er immer „Persiko“. Und so 
hatte er seinen Namen weg!

Wilhelm Vogeler war mit Marie 
Friederike geb. Bothe verheiratet. 
Sie hatten vier Kinder. Drei Töch-
ter und einen Sohn: Martha-Marie, 
Erna-Frieda, Hildegard-Herta und 
Friedrich-Wilhelm. Der Sohn erlernte 
ebenfalls das Stellmacherhandwerk 
und arbeitete zunächst in Veltheim. 
Er gründete mit Frau Liesbeth geb. 
Schiller eine Familie und hatte später 
eine Tochter Ingeborg.

Nach ein paar Jahren zogen sie 
nach Berßel und wohnten in ver-
schiedenen Häusern zur Miete, um 
dann ins Vaterhaus einzuziehen. Dort 
arbeitete Wilhelm jun. in der Stell-
macherei seines Vaters. 1957/1958 
etwa übernahm er das Geschäft als 
Inhaber. Alles mögliche wurde nach 
dem Kriege hergestellt: Holzpantof-
feln, Holzräder und Wagenlenkstan-
gen für die Ackerwagen, Besenstiele, 
Harken und Hackenstiele. Eben alles, 
was gebraucht wurde.

Friedrich Wilhelm jun. war ein ru-
higer, besonnener Mensch. Er mach-
te nicht viele Worte. Aber scheu 
muss er nicht gewesen sein, denn 
viele Bilder zeigen ihn als Mitglied 
des Gesangvereins und als Instru-
mentenspieler.

Als Berßels LPG alle Bauern auf-

Wilhelm Vogeler jun. im lustiger Runde mit der Gitarre in der Hand.

genommen hatte, waren auch 
Handwerker beigetreten. Darunter 
Friedrich-Wilhelm Vogeler. Die er-
sten Jahre arbeitete er noch in seiner 
Werkstatt als LPG-Mitglied. Später 
bis zum Rentenalter 1976 wurde zu-
sammen mit Heinz Meier in der LPG-
Werkstatt gearbeitet.

Am 4. Juli 1983 ist er verstorben. 
Seine Frau Liesbeth lebte bis zu ih-
rem Tod weiterhin mit der Familie 
ihrer Tochter Ingeborg im Haus 39a.

Nach einigen Jahren wurde dieses 
Haus mit Werkstatt an die Familie 
Bertram/Pfeuffer verkauft. Dieter 
Wolff und seine Frau Ingeborg geb. 
Vogeler zogen in ein kleines Nach-
barhaus, welches schon zuvor ge-
kauft worden war. Die zwei Töchter 
der Familie Wolff waren inzwischen 
auch ausgezogen und hatten eigene 
Familien gegründet.

Die neuen Besitzer des Hauses 
Nr. 39a haben das Haus total um-
gebaut. Es entstand ein modernes 
Wohnhaus.

So endet die Geschichte von den 

Stellmachern Vogeler. In Berßel 
waren mehrere Generationen ihres 
Stammes Stellmacher.

Klaus Müller und Dita Bergener

Blick in die Werkstatt der Stellma-
cherei.

Wilhelm jun. mit Akkordeon.
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Gesundheitstipp

Tabuerkrankung 
„Hämorrhoiden“

Wenn Ihnen jemand von seinen 
Hämorrhoiden erzählt, können Sie 
getrost sagen: „Hab ich auch!“ Hä-
morrhoiden sind nämlich Gefäß-
polster, die bei jedem Menschen 
ringförmig unter der Darmschleim-
haut angelegt sind und dem Fein-
verschluss des Afters dienen.

Wenn von Hämorrhoiden ge-
sprochen wird, sind damit aber 
meist vergrößerte oder tiefer getre-
tene Hämorrhoiden gemeint, das 
Hämorrhoidalleiden. 

Die verursachten Beschwerden 
sind vor allem wiederholte ana-
le Blutungen und anales Nässen, 
quälender Juckreiz und Stuhl-
schmieren. 

Da auch andere Analerkrankun-
gen wie Abszesse und Fisteln die 
Auslöser der eben genannten Sym-
ptome seien können, sollten Sie 
Ihre Beschwerden ärztlich abklären 
lassen.

Leichtere Hämorrhoidalbe-
schwerden können sehr gut in der 
Selbstmedikation behandelt wer-
den. Die medikamentöse Therapie 
sollte immer von einer Umstellung 
des Speisezettels hin zu mehr Bal-
laststoffen, mehr Bewegung und 
richtigen Stuhlgewohnheiten ohne 
starkes Pressen begleitet werden.

Bei Schmerzen, Juckreiz und 
Brennen bringen lidocainhaltige 
Salben schnelle Hilfe.

Blutstillende und entzündungs-
hemmende Eigenschaften haben 
dagegen Bismutgallat und gerb-
stoffhaltige Drogenauszüge aus 
Hamamelisblättern und -rinde.

Salben werden mehrfach täglich 
äußerlich auf die Analregion auf-
getragen oder mithilfe von Appli-
katoren morgens und abends nach 
dem Stuhlgang rektal appliziert.

Sitzbäder mit Kamillenextrakt, 
Eichenrinde oder synthetischen 
Gerbstoffen hemmen Entzündun-
gen, lindern den Juckreiz und för-
dern die Wundheilung. 

Am besten für die Behandlung 
von Hämorrhoiden sind jedoch 
Tamponadezäpfchen geeignet, 
auch Hämotamps genannt. Sie sind 
so gefertigt, dass sie im Analkanal 
liegen bleiben und den Arzneistoff 
kontinuierlich über mehrere Stun-
den am Wirkort abgeben können. 
Bei ihnen fixiert eine Mulleinlage 
oder ein Mullstreifen die Arznei-
form im optimalen Bereich.

Bitte denken Sie daran: Hämor-
rhoidalleiden verschwinden nicht 
von alleine. Tägliche Anwendung 
einer pflegenden Salbe und gründ-
liche Analhygiene (am besten mit 
reinem Wasser, keine Feuchtpfle-
getücher benutzen) können Ihre 
Beschwerden jedoch deutlich lin-
dern.

 
Von 
Lutz 
Leupold 
Fallstein- 
Apotheke 
Osterwieck

Medizinisches 
Sonntagsforum

HALBERSTADT. Das nächste Me-
dizinische Sonntagsforum in Hal-
berstadt befasst sich am 30. Sep-
tember mit dem Thema „Erkran-
kungen des Beckenbodens bei der 
Frau“. Dabei stehen insbesondere 
Senkungserkrankungen und die 
Harninkontinenz im Mittelpunkt 
der Veranstaltung. Ab 11 Uhr gibt 
Dr. Matthias Schmidt, Chefarzt der 
Frauenklinik am AMEOS Klinikum 
St. Salvator Halberstadt, im Halber-
städter Rathaus Informationen rund 
um Diagnose, Therapie und Vorsor-
ge. Der Eintritt ist kostenfrei. Nach 
den Erläuterungen des Chefarztes 
bleibt genügend Zeit für Diskussio-
nen und individuelle Fragen.

Archäologiepark 
erinnert an Pfalz Werla

SCHLADEN. Nördlich von Schla-
den ist der Archäologie- und Land-
schaftspark Kaiserpfalz Werla er-
öffnet worden. Vor etwa tausend 
Jahren hielten sich dort regelmäßig 
Könige auf. Später wurde die Pfalz, 
etwa nach 1500, aufgegeben und 
geriet in Vergessenheit.

Seit dem Jahr 1875 gab es be-
reits mehrere archäologische Gra-
bungen. Vor zehn Jahren nun ent-
stand die Idee, die Kaiserpfalz wie-
der zum Leben zu erwecken. Alte 
Grundmauern wurden freigelegt, 
und dieses Jahr wurde das weithin 
sichtbare Westtor fertiggestellt. Der 
Archäologiepark kann kostenfrei 
besucht werden.

Archäologie rund um den Harz

Vorträge ganz im Zeichen 
von Martin Luther

OSTERWIECK. Gut ein Jahr nach 
dem erfolgreichen Start der Oster-
wiecker Vortragsreihe – Archäologie 
rund um den Harz – geht diese nun 
in die dritte Runde.

Die Veranstaltung am Donners-
tag, dem 18. Oktober, ab 19 Uhr im 
Osterwiecker Hotel „Brauner Hirsch“ 
steht ganz im Zeichen Martin Lu-
thers. 

Mirko Gutjahr, Mitarbeiter des 
Landesmuseums für Vorgeschichte 
Halle, referiert über die Ausgrabun-
gen in den Lutherstätten Eisleben, 
Mansfeld und Wittenberg.  Dank die-
ser Untersuchungen gelang ein Ein-
blick in die „Keimzelle“ der Reforma-
tion, die in den letzten Jahren durch 
die nachfolgenden Forschungen des 
Projektteams „Lutherarchäologie“ 
am Landesmuseum für Vorgeschich-
te weiter vertieft werden konnten. Er 
geht der Frage nach, welche neuen 
Informationen aus dem archäologi-

schen Fundgut gewonnen werden 
konnten 

Kerstin Bullerjahn, ebenfalls Mit-
arbeiterin des Landesmuseums für 
Vorgeschichte Halle, spricht über 
die „Hüttenmeister in der Grafschaft 
Mansfeld“.  Durch mehrere Jahrzehn-
te umfassende Beschäftigung mit 
dem Mansfelder Kupferschieferberg-
bau ist deutlich geworden, dass die 
Bedeutung der Hüttenmeister des 
Mansfeldischen- und Eislebischen 
Berges in Bezug auf das Grafenhaus 
und die Saigerhandelsgesellschaften 
stärker als bislang betrachtet werden 
muss. Vom Ende des 15. bis Mitte 
des 16. Jahrhunderts entwickelten 
sich die Mansfelder Hüttenmeister 
zu bedeutenden privaten Unterneh-
mern, die auch großen Einfluss auf 
die gesellschaftlichen, politischen, 
sozialen und kulturellen Entwicklun-
gen in den Städten der Grafschaft 
nahmen.

Die Sonne geht auf
Bei einer Hochdruckwetterlage kann ein Sonnenaufgang so wie 
hier beobachtet werden. Jetzt im Herbst muss man für dieses 
Naturschauspiel aber nicht mehr zu nachtschlafender Zeit auf-
stehen. Schön für Schaulustige, weniger schön freilich für Auto-
fahrer, die morgens gen Osten unterwegs sind. Foto: Bernd-Uwe Meyer

Haarstudio Ulrike

Rössingstraße 7
Tel. (03 94 21) 2 94 21

38835 Osterwieck

Haus- und Brautservice
Abendfrisuren
Jugendweihe
Shop
Damen-, Herren- &
Kinderfrisuren

Öffnungszeiten:

Di./Do./Fr. 9.00–18.00 Uhr
Mi. länger 9.00–20.00 Uhr
Samstag 8.00–12.00 Uhr

Bei uns wird Ihre 
Treue belohnt!

Bei uns wird Ihre 
Treue belohnt!

Ein Besuch beim Haarprofi
lohnt sich immer!

Kommen Sie vorbei und
überzeugen Sie sich selber!

Hämorrhoiden – das hilft bei 
Brennen und Juckreiz

EULATIN NH Salbe
30 g  statt   7,58 d* 5,95 d

EULATIN NH Tamponade-Zäpfchen
10 St. statt   9,19 d* 7,45 d

Hämorrhoidensalbe aus eigener Herstellung
50 g  statt 11,15 d* 9,95 d
*empf. Herstellerabgabepreis nach Lauer-Taxe

Nutzen Sie auch unsere Beratungsbroschüren oder 
vereinbaren Sie einen vertraulichen Beratungstermin!

Aktion Oktober

Fallstein-Apotheke – Gesundheit für Groß und Klein
Bahnhofstr. 16 | 38835 Osterwieck
Tel. 03 94 21-6 95 20 | info fallstein-apotheke.de

Für Sie geöffnet:
Mo.–Fr. von 8.00–19.00 Uhr | Sa. von 8.30–13.00 Uhr
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Die Region feiert das zweite Mittelstraßenfest

Firmen und Vereine zeigen, was sie zu bieten haben 
OSTERWIECK. Das zweite Mittel-

straßenfest in der Osterwiecker Alt-
stadt war ein grenzenloses Vergnü-
gen. Dank der Unterstützung des 
Energieberatungszentrums pendelte 
ein kostenloser Bus zwischen Oster-
wieck und der niedersächsischen 
Partnerstadt Hornburg, wo zeitgleich 
ein Bauernmarkt stattfand.

Dies war nur eine Neuerung, mit 
der die Organisatoren aufwarteten. 
Die Einbindung des früheren Kinos 
in das Fest wurde mit Neugier und 
Erinnerungen aufgenommen. Bo-
genschießen wurde hier angeboten, 
und auch eine Eisfahne wehte wie 
einst an der Hausfassade zum Kino. 
Dieses Kino ist Geschichte, aber ein 
konkretes Projekt aus der „Zukunfts-
WerkStadt“ ist das Programmkino, 
das künftig einmal im Monat einen 
Film zeigen will. Premiere ist am 17. 
Oktober im E-Werk.

Der Kulturlandverein stellte sein 
neues Vorhaben vor und bat die 
Osterwiecker um historische Fotos 
der Stadt sowie deren Geschichten 
dazu.

Aufmerksamkeit bekam auch der 
Zahnarzt Dr. Manfred Bote für sein 
Vorhaben, in seinem Wohnmobil 
Patienten auf dem Lande, die kaum 
noch aus dem Haus gehen können, 
vor Ort zu behandeln. Dieses Vor-
haben wird ebenfalls von der „Zu-
kunftsWerkStadt“ unterstützt.

Das Projektteam der „Zukunfts-
WerkStadt“ hatte sich bewusst für ein 
Büro in der Mittelstraße entschieden 
und stand nun vielen Einwohnern 
Rede und Antwort, welche Ziele 
das Projekt verfolgt. Das Team sucht 
die Mitarbeit der Osterwiecker und 
gab dazu einen Fragebogen heraus. 
Schließlich geht es um das künftige 
Leben in ihrer Heimatstadt. Bei der 
Gelegenheit wurde noch über einen 
Apfeltag am 13. Oktober im Energie-
beratungszentrum informiert. Hier 
bestimmt ein Fachmann von 10 bis 
13 Uhr alte Apfelsorten.

Angekommen in Osterwieck ist 
die bundesweite Kampagne „Haus 
sanieren – profitieren“. Diese wird 
von der Bundesstiftung Umwelt und 
dem Handwerk unterstützt. Hand-
werker aus dem Partnernetzwerk 
des Osterwiecker Energieberatungs-
zentrums bieten Hauseigentümern 
einen kostenlosen Energiecheck ihrer 
Gebäude an. Es handelt sich dabei 
um eine reine Beratungs- und Infor-
mationskampagne. 

Recht behielt Ballonkünstlerin Mo-
nika Spieler am Eingang der städti-
schen Wohnungsgesellschaft. „Ich 
brauche nur einen Luftballon zu for-
men, und schon stehen die Kinder 
Schlange.“ So wie dort herrschte im 
ganzen Festgebiet das pure Leben.

Die Mittelstraße am Festnachmittag  voller Menschen.
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Netzwerkpartner des Energieberatungszentrum stellten die Kampa-
gne „Haus sanieren – profitieren“ vor. Hier Stefan Huhmann (l.) vom 
Schauener BCNH und der Berßeler Handwerksmeister Rudolf Pohl.

Bert Koggel hatte mit seinen 
Kollegen von der Firma Ko-Laser 
beim Fest gleich zwei Stände auf-
gebaut, um seine Osterwiecker 
Geschenk- und Werbeartikel vor-
zustellen.

Ballonkünstlerin Monika Spieler (r.) wurde von der städtischen Woh-
nungsgesellschaft engagiert. Die Schlange der Kinder riss nicht ab.

Schon am späten Sonntagvormittag war die Mittelstraße voller Menschen. Für Hornburgs Stadtdirektor 
Andreas Memmert (vorn) bedeutete es einen großen Moment, das Fest in der Partnerstadt Osterwieck mit 
eröffnen zu dürfen. Er hob die gemeinsame Geschichte hervor, gehörte Hornburg bis 1941 doch auch zum 
Landkreis Wernigerode, bevor die Grenze verlegt wurde. Und er blickte hoffnungsfroh in eine grenzenlose 
Zukunft, da nun 120 Schüler aus Niedersachsen im Osterwiecker Fallstein-Gymnasium lernen.
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 Sonnabend • 29. September

Window Icons

© 2008 Go Squared Ltd.

Feste

OSTERWIECK
10-14 Uhr Sporthalle, Zuk-
kertütenparty und Kinder-
fest mit Adi und „Mach 
mit, mach’s nach, mach‘s 
besser“; Hüpfburg, Kinder-
schminken, Lufballonmo-
dellage

Sport

FUSSBALL
Landesklasse, 15 Uhr
Hötensleben-Osterwieck
Harzoberliga, 15 Uhr
Neinstedt-Zilly
Harzliga, 15 Uhr
Sargstedt-Hessen
Ströbeck-Deersheim
Lüttgenrode-Dingelstedt
Heimburg-Bad./Dardesheim
Harzklasse, 13 Uhr
Sargstedt II -Hessen II
Elbingerode II-Berßel (15 U.)

 Sonntag • 30. September

Window Icons

© 2008 Go Squared Ltd.

Vereine

HESSEN
16.30 Uhr Schloss, Kochen 
und Geschichte(n)
Das Schloss steht von 13.30 
bis 15.30 Uhr für Besichti-
gungen offen, 14 Uhr Füh-
rung

Sport

FUSSBALL
Regionalliga, 13.30 Uhr
Halberstadt-Cottbus II
Goslar-Lübeck (15 Uhr)
Harzklasse, 14 Uhr
Fortuna HBS II-Rohrsheim
Schwaneb. II-Osterwieck II

Kirche

HOPPENSTEDT
11 Uhr Erntedankgottes-
dienst
LÜTTGENRODE
14 Uhr Erntedankgottes-
dienst
OSTERWIECK
9.30 Uhr Erntedankgottes-
dienst

Montag • 1. Oktober

Window Icons

© 2008 Go Squared Ltd.

Vereine

OSTERWIECK
19 Uhr Schäfers Hof, Begeg-
nungsgruppe Blaues Kreuz

Dienstag • 2. Oktober

Window Icons

© 2008 Go Squared Ltd.

Feste

BÜHNE
18 Uhr Sportplatz, Herbst-
fest mit Auftritt der Tanz-
gruppe Lüttgenrode

Vereine
OSTERWIECK
 13-17 Uhr Schäfers Hof, 
Awo-Treff für Jung und Alt

Freitag • 5. Oktober

Window Icons

© 2008 Go Squared Ltd.

Blutspende

ROHRSHEIM
 17-20 Uhr Alte Schule

 Sonnabend • 6. Oktober

Window Icons

© 2008 Go Squared Ltd.

Feste

SCHAUEN
14 Uhr Dorfplatz, Ernte-
dankfest

Sport

FUSSBALL
Landesklasse, 15 Uhr
Osterwieck-Alsleben
Harzoberliga, 15 Uhr
Zilly-Veckenstedt
Harzliga, 15 Uhr
Deersheim-Abbenrode
Bad./Dardesheim-Sargstedt
Hessen-Ilsenburg II
Reddeber-Lüttgenrode
Harzklasse, 15 Uhr
Osterw. II-Fort. HBS II (13 U)
Rohrsheim-Eilsdorf
Berßel-Langenstein II

Ausstellung

BERSSEL
14 Uhr Heimatstube, für Be-
sucher geöffnet

 Sonntag • 7. Oktober

Window Icons

© 2008 Go Squared Ltd.

Flohmarkt

OSTERWIECK
14-17 Uhr Turnhalle, Floh-
markt für Baby- und Kinder-
sachen

Sport

FUSSBALL
Harzklasse, 14 Uhr
Hessen II-Eintracht HBS

Kirche

BERSSEL
14 Uhr Erntedankgottes-
dienst
BÜHNE
14 Uhr Erntedankgottes-
dienst
GÖDDECKENRODE
9.30 Uhr Erntedankgottes-
dienst
RHODEN
11 Uhr Erntedankgottes-
dienst

Dienstag • 9. Oktober

Window Icons

© 2008 Go Squared Ltd.

Vereine

HOPPENSTEDT
 13.45 Uhr Dorfgemein-
schaftshaus, Seniorentreff 
der Volkssolidarität der Ge-
meinde Bühne 

OSTERWIECK
 13-17 Uhr Schäfers Hof, 
Awo-Treff für Jung und Alt

Mittwoch • 10. Oktober

Window Icons

© 2008 Go Squared Ltd.

Vereine

BERSSEL
 14.30 Uhr Gaststätte im 
Schloss, Seniorenkreis der 
Frauen

14.30 Uhr Sportlerheim, Se-
niorentreff der Männer

OSTERWIECK
 13-17 Uhr Schäfers Hof, 
Awo-Treff für Jung und Alt

Kirche

SCHAUEN
14.30 Uhr Dorfgemein-
schaftshaus, Frauenkreis

Donnerstag • 11. Oktober

Window Icons

© 2008 Go Squared Ltd.

Vereine

OSTERWIECK
 15 Uhr Schäfers Hof, Selbst-
hilfegruppe Diabetes

 Sonnabend • 13. Oktober

Window Icons

© 2008 Go Squared Ltd.

Sport

FUSSBALL
Landesklasse, 15 Uhr
S-G Bernburg-Osterwieck
Harzoberliga, 15 Uhr
Hasselfelde-Zilly
Harzliga, 15 Uhr
Lüttgenrode-Hessen
Einheit WR II-Deersheim
Bad./Dardesheim-Wasserl.
Harzklasse, 15 Uhr
Anderbeck-Hessen II
Wegeleben-Rohrsheim
Eilsdorf-Osterwieck II
Derenbg. II-Berßel (13 Uhr)

 Sonntag • 14. Oktober

Window Icons

© 2008 Go Squared Ltd.

 
Konzert

OSTERWIECK
17 Uhr Stephanikirche, Die 
Bläsergilde, Unter der Lei-
tung von Landesposaunen-
wart Jörg-Michael Schlegel 
wird Musik für Blechbläser 
und Orgel aus verschiede-
nen Jahrhunderten zu hören 
sein, außerdem Werke für 
Blockflöte und Orgel.

 Montag • 15. Oktober

Window Icons

© 2008 Go Squared Ltd.

Vereine

OSTERWIECK
19 Uhr Schäfers Hof, Begeg-
nungsgruppe Blaues Kreuz

Dienstag • 16. Oktober

Window Icons

© 2008 Go Squared Ltd.

Vereine

OSTERWIECK
 13-17 Uhr Schäfers Hof, 
Awo-Treff für Jung und Alt

 Mittwoch • 17. Oktober

Window Icons

© 2008 Go Squared Ltd.

Vereine

BERSSEL
 14.30 Uhr Schloss, Heimat-
stubenstammtisch

OSTERWIECK
 13-17 Uhr Schäfers Hof, 
Awo-Treff für Jung und Alt

Donnerstag • 18. Oktober

Window Icons

© 2008 Go Squared Ltd.

Vortrag

OSTERWIECK
 19 Uhr Brauner Hirsch, Ar-
chäologische Vortragsreihe 
rund um den Harz

Vereine

OSTERWIECK
 14 Uhr Schäfers Hof, Trauer-
café des Hospizvereins

 Sonnabend • 20. Oktober

Window Icons

© 2008 Go Squared Ltd.

Konzert

DARDESHEIM
18 Uhr Landgasthaus „Zum 
Adler“, Herbstkonzert des 
Stadtorchesters Dardesheim

Feste

VELTHEIM
Kirche, Hubertusmesse

Sport

FUSSBALL
Regionalliga, 15 Uhr
Goslar-Kiel
Landesklasse, 15 Uhr
Osterwieck-Thale
Harzoberliga, 15 Uhr
Zilly-Derenburg
Harzliga, 15 Uhr
Ilsenburg II-Lüttg. (13 Uhr)
Deersheim-Heimburg
Hessen-Ströbeck
Dedeleben-Bad./Dardesh.
Harzklasse, 15 Uhr
Osterw. II-Wegeleb. (13 U.)
Rohrsheim-Sargst. II
Berßel-Darlingerode

 Sonntag • 21. Oktober

Window Icons

© 2008 Go Squared Ltd.

Konzert

DARDESHEIM
14.30 Uhr Landgasthaus 
„Zum Adler“, Herbstkonzert 
des Stadtorchesters Dardes-
heim

Sport

FUSSBALL
Regionalliga, 13.30 Uhr
Halberstadt-Jena
Harzklasse, 14 Uhr
Hessen II-Ströbeck II

 Montag • 22. Oktober

Window Icons

© 2008 Go Squared Ltd.

Blutspende

OSTERWIECK
 16-20 Uhr Fallstein-Gymna-
sium

Dienstag • 23. Oktober

Window Icons

© 2008 Go Squared Ltd.

Vereine

OSTERWIECK
 13-17 Uhr Schäfers Hof, 
Awo-Treff für Jung und Alt

Mittwoch • 24. Oktober

Window Icons

© 2008 Go Squared Ltd.

Vereine

OSTERWIECK
 13-17 Uhr Schäfers Hof, 
Awo-Treff für Jung und Alt

Blutspende

BERSSEL
 16-19.30 Uhr Schützenhaus
DEERSHEIM
 17-19.30 Uhr Dorfgemein-
schaftshaus

Kirche

BERSSEL
14.30 Uhr Pfarrhaus, Frau-
enkreis

 Sonnabend • 27. Oktober

Window Icons

© 2008 Go Squared Ltd.

Sport

FUSSBALL
Landesklasse, 15 Uhr
Gernrode-Osterwieck
Harzoberliga, 15 Uhr
Germ. WR-Zilly

 Sonntag • 28. Oktober

Window Icons

© 2008 Go Squared Ltd.

Konzert

OSTERWIECK
17 Uhr Stephanikirche, Re-
formation & Musik, Bläser-
musik zum Themenjahr der 
Lutherdekade, Posaunen-
chormitglieder aus Thale 
und Osterwieck

ILSENBURG
18 Uhr Harzlandhalle, Ute 
Freudenberg – 40 jähriges 
Bühnenjubiläum
Wer die Powerfrau mit dem 
Stimmumfang von dreiein-
halb Oktaven live erlebt, 
kann es nicht glauben – Ute 
Freudenberg wirklich schon 
40 Jahre auf der Bühne? Ihre 
Lebensfreude und Energie, 
die Leidenschaft fürs Singen 
sowie die Liebe zum Publi-
kum sind in jedem Augen-
blick spürbar. 

Vereine

HESSEN
15 Uhr Schloss, Literatur im 
Schloss
Das Schloss steht von 13.30 
bis 15.30 Uhr für Besichti-
gungen offen, 14 Uhr Füh-
rung

 
 Montag • 29. Oktober

Window Icons

© 2008 Go Squared Ltd.

Vereine

OSTERWIECK
19 Uhr Schäfers Hof, Begeg-
nungsgruppe Blaues Kreuz

Dienstag • 31. Oktober

Window Icons

© 2008 Go Squared Ltd.

Vereine

OSTERWIECK
 13-17 Uhr Schäfers Hof, 
Awo-Treff für Jung und Alt
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Beitrags- und Gebührensatzung zur Niederschlagswasserbeseitigungssatzung
der Einheitsgemeinde Stadt Osterwieck für die Ortsteile Dardesheim, Hessen und Osterode am Fallstein

Auf der Grundlage der §§ 6, 8 und 
91 der Gemeindeordnung für das 
Land Sachsen-Anhalt (GO LSA) in 
der Fassung der Bekanntmachung 
vom 10. August 2009 (GVBl. LSA 
S. 383), in der zur Zeit geltenden 
Fassung, der §§ 5, 6 und 8 des 
Kommunalabgabengesetzes für 
das Land Sachsen-Anhalt (KAG-
LSA) vom 13.12.1996 (GVBl. LSA, 
S. 405), in der zur Zeit geltenden 
Fassung, hat der Stadtrat der Ein-
heitsgemeinde Stadt Osterwieck 
in seiner Sitzung vom 26.06.2012 
folgende Satzung beschlossen:

Abschnitt I
Allgemeines

(1) Die Stadt Osterwieck er-
hebt gemäß dieser Satzung einen 
Kostenersatz für die Herstellung 
der Grundstücksanschlüsse (Ab-
schnitt II).

(2) Gemäß dieser Satzung 
erhebt die Stadt Osterwieck Nie-
derschlagswassergebühren für die 
Inanspruchnahme der zentralen 
öffentlichen Niederschlagswasser-
beseitigungseinrichtungen in den 
festgelegten Abrechnungseinhei-
ten gemäß der Niederschlags-
wasserbeseitigungssatzung (Ab-
schnitt III).

(3) Ferner erhebt die Stadt 
Osterwieck einen Kanalbaubeitrag 
als Abgeltung des besonderen 
wirtschaftlichen Vorteils, der aus 
der Möglichkeit der Inanspruch-
nahme der öffentlichen Einrich-
tungen der Niederschlagswasser-
beseitigung in den Abrechnungs-
einheiten entsteht (Abschnitt IV).

Abschnitt II
Kostenerstattung

§ 1
Kostenersatz für Grundstücks-
hausanschlüsse

(1) Die Kosten für die Her-
stellung, Erneuerung, Verände-
rung und Beseitigung sowie die 
Kosten für die Unterhaltung des 
Grundstücksanschlusses (An-
schlussleitung von der öffentli-
chen Niederschlagswasserbeseiti-
gungsanlage bis einschl. Kontroll-
schacht hinter der Grundstücks-
grenze) sind der Stadt Osterwieck 
nach pauschalierten Einheitssät-
zen entsprechend der folgenden 
Definition zu erstatten.

Dabei wird unterschieden in der 
Herstellung von Hausanschlüs-
sen im Zusammenhang mit dem 
Neubau der Regenwasserkanali-
sation (verminderter Aufwand) 
und Hausanschlüssen, die nach-
träglich nach Fertigstellung der 
Regenwasserhauptsammler er-
richtet werden müssen.

a) Kosten für die Herstel-
lung von Regenwasserhausan-
schlüssen im Zusammenhang mit 
dem Niederschlagswasserkanal 
(keine Straßenbaukosten!) (öf-
fentliche Beseitigungsanlage).

1. Einbauen eines Ab-
zweigstutzens DN 300/400 oder 

größer in die RW-Hauptleitung für 
den Hausanschluss DN 150.
Erdarbeiten usw. fallen nicht 
an, sie sind Bestandteil des RW-
Hauptkanals
 für 1 Stück  76,85 €

2. Herstellen der Grund-
stücksanschlüsse DN 150 im befe-
stigten öffentlichen Verkehrsraum 
einschl. aller Erd- und Straßen-
bauarbeiten bis zu einer Tiefe von 
1,75 m sowie aller sonstigen Ne-
benkosten
 je m 109,31 €

3. Herstellen der Grund-
stücksanschlüsse im nicht befe-
stigten öffentlichen Bereich (kein 
Bodenaustausch erforderlich),  
z. B. Grünanlage
 je m 75,12 €

4. Herstellen eines Revi-
sionsschachts hinter der Grund-
stücksgrenze bis zu einer Tiefe 
von 1,75 m
 für 1 Stück 687,76 €

5. Liefern und montieren eines Lo-
ro X Rohres für Fallrohranschluss
 für 1 Stück 129,51 €

6. Liefern und montieren eines 
Regenwasserhausanschlusses aus 
Kunststoff bis zu einer Tiefe von 
1,75 m
 für 1 Stück 185,68 €

b) Kosten für die Herstel-
lung von Grundstücksanschlüssen 
nachträglich an eine bestehende 
RW-Hauptleitung mit vollen Stra-
ßenaufbruch- und Wiederherstel-
lungskosten.

1) Einbauen eines Ab-
zweigstutzens DN 300/400 oder 
größer in die RW-Hauptleitung 
für den Anschluss DN 150, dafür 
Herstellen eines Kopfloches über 
der vorhandenen Leitung von ca. 
1,20 x 1,20 m, einschl. aller Stra-
ßenaufbrüche und Wiederherstel-
lungsarbeiten
  für 1 Stück 327,50 €

2) Herstellen der Grund-
stücksanschlüsse DN 150 mm im 
befestigten öffentlichen Verkehrs-
raum, einschl. aller Erd- und Stra-
ßenbauarbeiten bis zu einer Tiefe 
von 1,75 m sowie aller sonstigen 
Nebenkosten
  für 1 m 169,89 €

3) Herstellen der Grund-
stücksanschlüsse im nicht befe-
stigten öffentlichen Bereich, z. B. 
Grünanlage
 für 1 m 75,12 €

4) Herstellen eines Revi-
sionsschacht hinter der Grund-
stücksgrenze bis zu einer Tiefe 
von 1,75 m
 für 1 Stück 687,76 €

5) Liefern und montieren eines Lo-
ro X Rohres für Fallrohranschluss
 für 1 Stück 129,51 €

6) Liefern und montieren eines 
Regenwasserhausanschlusses aus 
Kunststoff bis zu einer Tiefe von 
1,75 m
 für 1 Stück 185,68 €

(2) Erhält ein Grundstück 
auf Antrag mehrere Grundstücks-
anschlussleitungen, so wird der 
Ersatzanspruch für jeden An-
schluss nach Abs. 1 a) oder b) be-
rechnet.

(3) Für die Bemessung der 
Länge der Hausanschlussleitun-
gen wird bei beidseitiger Bebau-
ung der Straße die Lage des Nie-
derschlagswasserkanals in der 
Straßenmitte angenommen.
 Bei einseitiger Bebauung 
wird die reale Länge der Hausan-
schlussleitung vom Grundstück 
bis zum Niederschlagswasserka-
nal, jedoch maximal bis zur Stra-
ßenmitte angenommen.

§ 2
Kostenerstattungspflichtiger

(1) Kostenpflichtig ist, wer 
zum Zeitpunkt der Bekanntgabe 
des Kostenerstattungsbeschei-
des Eigentümer des Grundstük-
kes ist. Ist das Grundstück mit 
einem Erbbaurecht belastet, so 
ist anstelle des Eigentümers der 
Erbbauberechtigte kostenerstat-
tungspflichtig. Ist das Grund-
stück mit einem dinglichen Nut-
zungsrecht nach Art. 233 § 4 des 
Einführungsgesetzes zum Bür-
gerlichen Gesetzbuch belastet, 
so ist anstelle des Eigentümers 
der Inhaber dieses Rechts koste-
nerstattungspflichtig.

(2) Für Grundstücke und 
Gebäude, die im Grundbuch 
noch als Eigentum des Volkes ein-
getragen sind, tritt an die Stelle 
des Eigentümers der Verfügungs-
berechtigte i.S. v. § 8 Abs. 1 des 
Vermögenszuordnungsgesetzes.

(3) Mehrere Kostenerstat-
tungspflichtige haften als Gesamt-
schuldner, bei Wohnungs- und 
Teileigentum sind die einzelnen 
Wohnungs- und Teileigentümer 
nur entsprechend ihres Miteigen-
tumsanteils kostenerstattungs-
pflichtig.

§ 3
Entstehung des Ersatzanspru-
ches

Der Ersatzanspruch entsteht mit 
der endgültigen Herstellung der 
Grundstücksanschlussleitung, im 
übrigen mit der Beendigung der 
Maßnahme.
 

§ 4
Vorausleistungen

Auf die künftige Kostenerstat-
tungsschuld können angemesse-
ne Vorausleistungen bis zur Höhe 
von insgesamt 80 % des Kosten-
ersatzes verlangt werden, sobald 
mit der Durchführung der Maß-
nahme begonnen worden ist.

§ 5
Festsetzung und Fälligkeit

Der Kostenerstattungsbetrag wird 
durch Bescheid festgesetzt und ei-
nen Monat nach der Bekanntgabe 
des Bescheides fällig. Das gleiche 

gilt für die Erhebung einer Voraus-
leistung.

Abschnitt III
Niederschlagswassergebühr

§ 1
Grundsatz

Für die Inanspruchnahme der 
zentralen öffentlichen Nieder-
schlagswasserbeseitigungsan-
lage werden Gebühren für die 
Grundstücke erhoben, die an 
diese öffentliche Abwasseranlage 
angeschlossen sind oder in diese 
entwässern.

§ 2
Gebührenmaßstab

(1) Die Niederschlagswas-
sergebühr wird nach der über-
bauten oder befestigten Grund-
stücksfläche bemessen, von der 
aus Niederschlagswasser in die 
öffentliche Abwasseranlage ge-
langt (angeschlossene versiegelte 
Grundstücksfläche).
 
(2) Maßgebend für die Flä-
chenberechnung ist der Zustand 
am 01.01. des Vorjahres. Der Ge-
bührenpflichtige hat die Berech-
nungsgrundlagen und ihre Än-
derungen der Stadt Osterwieck 
innerhalb eines Monats nach Ein-
tritt der Gebührenpflicht oder Än-
derung mitzuteilen. Kommt der 
Gebührenpflichtige dieser Ver-
pflichtung nicht oder nicht recht-
zeitig nach, ist die Stadt Oster-
wieck berechtigt, die bebaute und 
befestigte Fläche zu schätzen.

(3) Zu den befestigten Flä-
chen zählen – soweit nicht in der 
überbauten Fläche enthalten –  
u. a. Hofflächen, Terrassen, Kel-
lerausgangstreppen, Wege, Stell- 
und Parkplätze, Rampen, Zufahr-
ten und andere mit Oberflächen 
aus Asphalt, Beton, Pflaster oder 
anderen wasserundurchlässigen 
Materialien.

(4) Die Grundstücksflächen 
gelten als angeschlossen, wenn 
das Niederschlagswasser
a) über einen auf dem 
Grundstück befindlichen An-
schluss direkt der öffentlichen 
Niederschlagswasserbeseit i -
gungsanlage zugeführt wird (un-
mittelbarer Anschluss),

b) über einen auf dem 
Grundstück befindlichen An-
schluss einer im fremden Eigen-
tum stehenden Niederschlags-
wasseranschlussleitung in die 
öffentliche Niederschlagswasser-
beseitigungsanlage gelangt (mit-
telbarer Anschluss) oder

c) von befestigten Flächen 
aufgrund deren Gefälle über be-
festigte Nachbargrundstücke, ins-
besondere Straßen, in die öffent-
liche Niederschlagswasserbeseiti-
gungsanlage in Kenntnis und mit 
Willen des Grundstückseigentü-
mers oder Nutzungsberechtigen 
abfließt (tatsächlicher Anschluss).

(5) Die Errechnung der Jah-
resgebühr richtet sich nach der 

angeschlossenen Grundstücks-
fläche, die jeweils am 01.01. des 
dem Veranlagungszeitraum vor-
ausgehenden Jahres vorhanden 
ist. Wird ein Grundstück im Laufe 
des Veranlagungszeitraumes ge-
bührenpflichtig, richtet sich die 
Höhe der Gebühr nach der ange-
schlossenen Grundstücksfläche, 
die zum Ersten des Vormonats der 
erstmaligen Inanspruchnahme 
der öffentlichen Niederschlags-
wasserbeseitigungsanlage vor-
handen ist.

(6) Für teilversiegelte Flä-
chen mit einem reduzierten Re-
genwasserabfluss werden Ab-
schläge auf die Gebühr nach § 3 
gewährt, wobei die Teilflächen 
getrennt nach Versiegelungsgrad 
zu ermitteln und bei der Gebüh-
renberechnung zugrunde zu le-
gen sind.
 Es gelten folgende Fak-
toren nach Versiegelungsgrad:

• Sickerpflaster (z. B. Verbundstein 
mit mind. 2 cm breiten Fugen, 
Abstandspflaster bzw. Rasengit-
tersteine)
 Abfluss   20 %
 Reduktionsfaktor  0,2

• Natursteinpflaster
 Abfluss   50 %
 Reduktionsfaktor  0,5

• Verbundsteinpflaster mit norma-
len Fugen (ohne Abstandshalter)
 Abfluss   90 %
 Reduktionsfaktor  0,9

• Wassergebundene Schotterdek-
ke
 Abfluss   75 %
 Reduktionsfaktor  0,75  

• Asphaltfläche, Betonflächen 
und Betonplatten ohne  Versicke-
rungsmöglichkeiten
 Abfluss  100 %
 Reduktionsfaktor  1,0

§ 3
Gebührensatz

(1) Die Niederschlagswas-
sergebühr beträgt in der Abrech-
nungseinheit Berßel
 €/m².
(2) Die Niederschlagswas-
sergebühr beträgt in der Abrech-
nungseinheit Bühne
  €/m².
(3) Die Niederschlagswas-
sergebühr beträgt in der Abrech-
nungseinheit Dardesheim
  0,29 €/m².
(4) Die Niederschlagswas-
sergebühr beträgt in der Abrech-
nungseinheit Deersheim
 €/m².
(5) Die Niederschlagswas-
sergebühr beträgt in der Abrech-
nungseinheit Hessen
   0,44 €/m².
(6) Die Niederschlagswas-
sergebühr beträgt in der Abrech-
nungseinheit Lüttgenrode 
  €/m².
(7) Die Niederschlagswas-
sergebühr beträgt in der Abrech-
nungseinheit Osterode am  Fa l l -
stein
  0,13 €/m².
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(8)	 Die	 Niederschlagswas-
sergebühr	beträgt	 in	der	Abrech-
nungseinheit	Osterwieck	
	 €/m².
(9)	 Die	 Niederschlagswas-
sergebühr	beträgt	 in	der	Abrech-
nungseinheit	Rhoden	
	 €/m².
(10)	 Die	 Niederschlagswas-
sergebühr	beträgt	 in	der	Abrech-
nungseinheit	Rohrsheim	
	 €/m².
(11)	 Die	 Niederschlagswas-
sergebühr	beträgt	 in	der	Abrech-
nungseinheit	Schauen	
	 €/m².
(12)	 Die	 Niederschlagswas-
sergebühr	beträgt	 in	der	Abrech-
nungseinheit	Veltheim
	 €/m².
(13)	 Die	 Niederschlagswas-
sergebühr	beträgt	 in	der	Abrech-
nungseinheit	Wülperode
	 €/m².
(14)	 Die	 Niederschlagswas-
sergebühr	beträgt	 in	der	Abrech-
nungseinheit	Zilly
	 	€/m².

§ 4
Entstehung der Gebühren-
pflicht, Erhebungszeitraum

(1)	 Die	Gebührenpflicht	für	
das	 Einleiten	 von	 Niederschlags-
wasser	 beginnt	 mit	 der	 erstmali-
gen	Inanspruchnahme	der	öffent-
lichen	 Niederschlagswasserbesei-
tigungsanlage.

(2)	 Erhebungszeitraum	 ist	
das	 Kalenderjahr.	 Beginnt	 die	
Gebührenpflicht	 im	Laufe	des	Er-
hebungszeitraumes,	 so	 wird	 die	
Benutzungsgebühr	 nur	 für	 den	
Restteil	des	Jahres	erhoben.

(3)	 Die	Gebührenschuld	für	
das	 Einleiten	 von	 Niederschlags-
wasser	 entsteht	 als	 Jahresgebühr	
zu	 Beginn	 des	 Erhebungszeit-
raums.

(4)	 Endet	 ein	 Benutzungs-
verhältnis	 vor	 Ablauf	 des	 Erhe-
bungszeitraums,	 endet	 die	 Ge-
bührenschuld	 mit	 Ende	 des	 Be-
nutzungsverhältnisses.

§ 5
Gebührenpflichtiger

(1)	 Für	 die	 Niederschlags-
wassergebühr	 ist	 gebühren-
pflichtig,	 wer	 zum	 Zeitpunkt	 der	
Inanspruchnahme	 der	 öffentli-
chen	 Niederschlagswasserbesei-
tigungsanlage	 Eigentümer	 des	
Grundstücks	 ist.	Gebührenpflich-
tige	sind	außerdem	Nießbraucher	
oder	 sonstige	 zur	 Nutzung	 des	
Grundstückes	Berechtigte.

(2)	 Mehrere	 Gebühren-
pflichtige	 haften	 als	 Gesamt-
schuldner.

(3)	 Im	 Falle	 des	 Wechsels	
des	 Gebührenschuldners	 ist	 der	
neue	 Gebührenschuldner	 zu	 Be-
ginn	des	Monats	gebührenpflich-
tig,	 der	 dem	 Monat	 der	 Rechts-
änderung	 folgt.	Der	Wechsel	des	
Gebührenschuldners	ist	der	Stadt	
Osterwieck	unverzüglich	anzuzei-
gen	 und	 entsprechend	 nachzu-
weisen.

§ 6
Veranlagung und Fälligkeit

(1)	 Die	 Niederschlagswas-

sergebühr	 wird	 nach	 Entstehen	
der	 Gebührenschuld	 durch	 Ge-
bührenbescheid	festgesetzt.

(2)	 Die	 Niederschlagswas-
sergebühr	wird	einen	Monat	nach	
Bekanntgabe	 des	 Bescheides	 fäl-
lig.	 Die	 Gebühr	 kann	 zusammen	
mit	 anderen	 Abgaben	 angefor-
dert	werden.

§ 7
Billigkeitsregel

Ansprüche	 aus	 dem	 Abgaben-
schuldverhältnis	 können	 ganz	
oder	teilweise	gestundet	werden,	
wenn	 die	 Einziehung	 bei	 Fällig-
keit	eine	erhebliche	Härte	für	den	
Schuldner	 bedeuten	 würde	 und	
der	Anspruch	durch	die	Stundung	
nicht	 gefährdet	 erscheint.	 Ist	 de-
ren	Einziehung	nach	Lage	des	Ein-
zelfalles	unbillig,	können	sie	ganz	
oder	zum	Teil	erlassen	werden.

§ 8
Auskunftspflicht

Die	 Gebührenpflichtigen	 haben	
alle	 für	 die	 Errechnung	 der	 Ge-
bühr	 erforderlichen	 Auskünf-
te	 innerhalb	 der	 von	 der	 Stadt	
Osterwieck	 vorgegebenen	 Frist	
zu	erteilen	 sowie	Daten	und	Un-
terlagen	zu	überlassen.

Änderungen	 der	 Bemessungs-
grundlage	 sind	 der	 Stadt	 Oster-
wieck	mitzuteilen.	

§ 9
Ordnungswidrigkeiten

(1)	 Ordnungswidrig	 han-
delt,	wer	vorsätzlich	oder	fährläs-
sig
a)	entgegen	§	5	Abs.	3	den	Wech-
sel	des	Gebührenpflichtigen	nicht	
anzeigt	und	nachweist,
b)	entgegen	§	8	Auskünfte	nicht	
oder	nicht	fristgemäß	oder	falsch	
erteilt.

(2)	 Die	 Ordnungswidrig-
keit	kann	mit	einer	Geldbuße	von	
mindestens	15,00	€	bis	höchstens	
5.000,00	€	geahndet	werden.

Abschnitt IV
Kanalbaubeitrag

§ 1
Grundsatz

(1)	 Die	 Stadt	 Osterwieck	
erhebt,	soweit	der	Aufwand	nicht	
durch	Gebühren	oder	auf	andere	
Weise	gedeckt	wird,	für	die	Herstel-
lung,	 Anschaffung,	 Erweiterung,	
Verbesserung	 und	 Erneuerung	
ihrer	 öffentlichen	 Niederschlags-
wasserbeseitigungseinrichtung	
Kanalbaubeiträge	 als	 Abgeltung	
des	 besonderen	 wirtschaftlichen	
Vorteils,	 der	 aus	 der	 Möglichkeit	
der	 Inanspruchnahme	 dieser	 öf-
fentlichen	Einrichtung	entsteht.

(2)	 Der	 Kanalbaubeitrag	
deckt	 nicht	 die	 Kosten	 für	 den	
Grundstücksanschluss.

§ 2
Gegenstand der Beitragspflicht

(1)	 Der	 Beitragspflicht	 un-
terliegen	Grundstücke,	die	an	die	
öffentliche	 Anlage	 zur	 Ableitung	
des	 Niederschlagswassers	 ange-

schlossen	werden	können	und	für	
die	
a)	 eine	 bauliche	 oder	 ge-
werbliche	Nutzung	festgesetzt	ist,	
sobald	 sie	 bebaut	 oder	 gewerb-
lich	genutzt	werden	dürfen,
b)	 eine	 bauliche	 oder	 ge-
werbliche	 Nutzung	 nicht	 fest-
gesetzt	 ist,	 wenn	 sie	 nach	 der	
Verkehrsauffassung	 Bauland	 sind	
und	 nach	 der	 geordneten	 bau-
lichen	 Entwicklung	 in	 der	 Stadt	
Osterwieck	 zur	 Bebauung	 oder	
gewerblichen	Nutzung	anstehen.

(2)	 Wird	ein	Grundstück	an	
die	zentrale	öffentliche	Abwasser-
anlage	tatsächlich	angeschlossen,	
so	unterliegt	es	der	Beitragspflicht	
auch	 dann,	 wenn	 die	 Vorausset-
zungen	 nach	 Abs.	 1	 nicht	 erfüllt	
sind.

(3)	 Grundstück	 im	 Sinne	
dieser	 Satzung	 ist	 grundsätzlich	
das	 Grundstück	 im	 bürgerlich-
rechtlichen	Sinne.	 Ist	ein	vermes-
senes	 und	 im	 Grundbuch	 einge-
tragenes	 bürgerlich-rechtliches	
Grundstück	 nicht	 vorhanden,	 so	
gilt	 die	 von	 dem	 Beitragspflichti-
gen	 zusammenhängend	 genutz-
te	 Fläche	 als	 Grundstück.	 Der	
Beitragspflichtige	 ist	 in	 diesem	
Fall	verpflichtet,	die	Grundstücks-
größe	nachprüfbar,	insbesondere	
durch	amtliche	Dokumente,	nach-
zuweisen.

§ 3
Beitragsmaßstab

(1)	 Der	 Beitrag	 wird	 nach	
einem	nutzungsbezogenen	Maß-
stab	 berechnet.	 Zur	 Ermittlung	
des	 nutzungsbezogenen	 Beitra-
ges	 wird	 die	 Grundstücksfläche	
mit	der	Grundflächenzahl	verviel-
facht.

(2)	 Als	 Grundstücksfläche	
gilt	bei	Grundstücken,	

1.	 die	 insgesamt	 oder	 teil-
weise	 im	 Geltungsbereich	 eines	
Bebauungsplanes	und
a)	 mit	der	Restfläche	inner-
halb	eines	im	Zusammenhang	be-
bauten	 Ortsteiles	 liegen	 –	 sofern	
sie	nicht	unter	Nr.	5	 fallen	–,	die	
Gesamtfläche	 des	 Grundstückes,	
wenn	es	baulich	oder	gewerblich	
nutzbar	ist,
b)	 mit	 der	 Restfläche	 im	
Außenbereich	 liegen	 –	 sofern	 sie	
nicht	unter	Nr.	5	fallen	–,	die	Flä-
che	 im	 Bereich	 des	 Bebauungs-
planes,	wenn	für	diese	darin	eine	
bauliche	 oder	 gewerbliche	 Nut-
zung	festgesetzt	ist;

2.	 die	im	Bereich	einer	Sat-
zung	nach	§	34	Abs.	4	BauGB	lie-
gen	sowie	bei	Grundstücken,	die	
über	 die	 Grenzen	 einer	 solchen	
Satzung	 hinausreichen	 –	 sofern	
sie	nicht	unter	Nr.	5	 fallen	–,	die	
Flächen	 im	 Satzungsbereich,	
wenn	diese	baulich	oder	gewerb-
lich	genutzt	werden	kann;

3.	 für	die	kein	Bebauungs-
plan	 und	 keine	 Satzung	 nach	 §	
34	Abs.	4		BauGB	besteht	und	die	
nicht	unter	Nr.	5	fallen,

a)	 wenn	 sie	 insgesamt	 in-
nerhalb	 des	 im	 Zusammenhang	
bebauten	Ortsteiles	(§	34	BauGB)	
liegen,	 die	 Gesamtfläche	 des	
Grundstückes,
b)	 wenn	 sie	 mit	 ihrer	 Flä-

che	 teilweise	 im	 Innenbereich	 (§	
34	 BauGB)	 und	 teilweise	 im	 Au-
ßenbereich	 (§	 35	 BauGB)	 liegen,	
die	Gesamtfläche	des	Grundstük-
kes,	 höchstens	 jedoch	 die	 Fläche	
zwischen	der	 jeweiligen	Straßen-
grenze	und	einer	 Linie,	die	 in	ei-
nem	gleichmäßigen	Abstand	von	
50	 m	 dazu	 verläuft;	 bei	 Grund-
stücken,	die	nicht	an	eine	Straße	
angrenzen	 oder	 nur	 durch	 einen	
zum	 Grundstück	 gehörenden	
Weg	 mit	 ihr	 verbunden	 sind,	 die	
Fläche	 zwischen	 der	 der	 Straße	
zugewandten	 Grundstücksseite	
und	einer	Linie,	die	 im	gleichmä-
ßigen	Abstand	von	50	m	verläuft;

4.	 die	 über	 die	 sich	 nach	
Nr.	1	lit.	b)	oder	Nr.	3	lit.	b)	erge-
benden	 Grenzen	 hinaus	 bebaut	
oder	gewerblich	genutzt	sind,	die	
Fläche	 zwischen	 der	 jeweiligen	
Straßengrenze	 bzw.	 im	Falle	 von	
Nr.	3	der	der	Straße	zugewandten	
Grundstücksseite	 und	 einer	 Linie	
hierzu,	die	in	dem	gleichmäßigen	
Abstand	 verläuft,	 der	 der	 über-
greifenden	 oder	 gewerblichen	
Nutzung	entspricht;

5.	 für	 die	 durch	 Bebau-
ungsplan	 oder	 Satzung	 nach	 §	
34	Abs.	3	BauGB	die	Nutzung	als	
Wochenendhausgebiet	 und	 son-
stige	Nutzung	ohne	oder	mit	nur	
untergeordneter	 Bebauung	 fest-
gesetzt	ist	oder	die	tatsächlich	so	
genutzt	werden	(z.	B.	Dauerklein-
gärten,	 Schwimmbäder,	 Sport-	
und	 Festplätze	 sowie	 Friedhöfe)	
sowie	 bei	 Grundstücken,	 für	 die	
durch	 Bebauungsplan	 eine	 Nut-
zung	als	Fläche	 für	die	Landwirt-
schaft	 festgesetzt	 ist	 oder	 die	 in-
nerhalb	eines	im	Zusammenhang	
bebauten	 Ortsteils	 (§	 34	 BauGB)	
tatsächlich	so	genutzt	werden,	75	
%	der	Grundstücksfläche;

6.	 die	im	Außenbereich	lie-
gen	und	bebaut	sind,	die	Grund-
fläche	der	an	die	Abwasseranlage	
angeschlossenen	Baulichkeiten	ge-
teilt	durch	die	Geschossflächenzahl	
0,2.	 Die	 so	 ermittelte	 Fläche	 wird	
diesen	 Baulichkeiten	 dergestalt	
zugeordnet,	dass	ihre	Grenzen	je-
weils	im	gleichen	Abstand	von	den	
Außenwänden	 der	 Baulichkeiten	
verlaufen,	 wobei	 bei	 einer	 Über-
schreitung	der	Grundstücksgrenze	
durch	diese	die	Zuordnung	durch	
eine	 gleichmäßige	 Flächenergän-
zung	auf	dem	Grundstück	erfolgt;

7.	 die	 im	 Außenbereich	
(§	 35	 BauGB)	 liegen	 und	 für	 die	
durch	 Planfeststellung,	 berg-
rechtlichen	 Betriebsplan	 oder	
diesen	 ähnliche	 Verwaltungsakte	
eine	 der	 baulichen	 Nutzung	 ver-
gleichbare	 Nutzung	 zugelassen	
ist,	 die	 Fläche	 des	 Grundstücks,	
auf	 die	 sich	 die	 Planfeststellung,	
der	Betriebsplan	oder	der	diesem	
ähnlichen	 Verwaltungsakt	 be-
zieht.

(3)	 Als	 Grundflächenzahl	
nach	Abs.	1	gilt:

1.	 Soweit	 ein	 Bebauungs-
plan	besteht,	die	darin	festgesetz-
te	höchstzulässige	Grundflächen-
zahl.

2.	 Soweit	kein	Bebauungs-
plan	besteht	oder	in	einem	Bebau-
ungsplan	 eine	 Grundflächenzahl	
nicht	bestimmt	ist,	die	folgenden	
Werte

•	 Kleinsiedlungs-	 und	 Wochen-
endhaus-	 und	 Campingplatzge-
biete	 	 0,2
•	 Wohn-,	 Dorf-,	 Misch-	 und	 Feri-
enhausgebiete	 	 0,4
•	 Gewerbe-,	 Industrie-	 und	 Son-
dergebiete	i.S.	v.	§	11	BauNVO
	 	 0,8
•	Kerngebiete	 	 1,0

3.	 für	Sport-	und	Festplät-
ze	 sowie	 für	 selbständige	 Gara-
gen-	 und	 Einstellplatzgrundstük-
ke	 	 1,0

4.	 für	Grundstücke	 im	Au-
ßenbereich	(§	35	BauGB),	Grund-
stücke,	für	die	durch	Bebauungs-
plan	landwirtschaftliche	Nutzung	
festgesetzt	 ist,	und	bei	Friedhofs-
grundstücken	 und	 Schwimmbä-
dern	 	 0,2

5.	 für	Grundstücke	 im	Au-
ßenbereich	(§	35	BauGB),	bei	de-
nen	 durch	 Planfeststellung	 eine	
der	 baulichen	 Nutzung	 verglei-
chende	Nutzung	zugelassen	ist
	 1,0

6.	 die	 Gebietsordnung	
nach	Abs.	2	richtet	sich	für	Grund-
stücke,
a)	 die	 im	 Geltungsbereich	
eines	 Bebauungsplanes	 liegen,	
nach	 der	 Festsetzung	 im	 Bebau-
ungsplan,
b)	 die	 innerhalb	 eines	 im	
Zusammenhang	 bebauten	 Orts-
teiles	 liegen	 (§	 34	 BauGB),	 nach	
der	 vorhandenen	 Bebauung	 in	
der	näheren	Umgebung.

(4)	 Bei	 Grundstücken,	 die	
im	Geltungsbereich	einer	Satzung	
nach	§	34	Abs.	4	BauGB	oder	§	35	
Abs.	6	BauGB	liegen,	sind	zur	Fest-
stellung	der	Grundflächenzahl	die	
Vorschriften	 entsprechend	 anzu-
wenden,	wie	sie	bestehen	für:
1.	 Bebauungsplangebiete,	
wenn	in	der	Satzung	Bestimmun-
gen	über	das	zulässige	Nutzungs-
maß	getroffen	sind;
2.	 die	 im	 Zusammenhang	
bebauten	Ortsteile,	wenn	die	Sat-
zung	 keine	 Bestimmungen	 über	
das	 zulässige	 Nutzungsmaß	 ent-
hält,	 wobei	 dann	 einheitlich	 die	
Grundflächenzahl	von	0,4	gilt.

§ 4
Beitragssatz

(1)	 Der	 Beitragssatz	 für	 die	
Herstellung	 einer	 zentralen	 öf-
fentlichen	 Niederschlagswasser-
beseitigungsanlage	beträgt	
Berßel	 	 €/m²
Bühne	 		 €/m²
Dardesheim	 	 2,50	€/m²
Deersheim	 	 €/m²
Hessen	 	 €/m²
Lüttgenrode	 €/m²
Osterode	am	Fallstein	 	€/m²
Osterwieck	 €/m²
Rhoden	 €/m²
Rohrsheim	 €/m²
Schauen	 	€/m²
Veltheim	 	€/m²
Wülperode	 €/m²
Zilly	 €/m²

(2)	 Die	 Beitragssätze	 für	
die	 Anschaffung,	 Erweiterung,	
Verbesserung	 und	 Erneuerung	
der	zentralen	öffentlichen	Nieder-
schlagswasserbeseitigungsein-
richtung	 werden	 im	 Einzelfall	 in	
einer	 Änderungssatzung	 festge-
legt.
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Bekanntmachung der Stadt Osterwieck
 Außenbereichssatzung „ Am Stift“

im Ortsteil Hessen
Der Stadtrat der Stadt Oster-
wieck hat in seiner Sitzung am 
24.05.2012 unter Beschluss Nr. 
341-I-2012 und 342-I-2012 fol-
gende Außenbereichssatzung 
„Am Stift“ im Ortsteil Hessen be-
schlossen.
1. Nach Prüfung der zur 
Außenbereichssatzung „Am Stift“ 
vorgebrachten Anregungen und 
Hinweise wird den Abwägungs-
vorschlägen zugestimmt.
2. Der vorliegende Ent-
wurf der Außenbereichssatzung 
„Am Stift“ wird als Satzung be-
schlossen.
3. Der Begründung der 
Außenbereichssatzung „Am Stift“ 
wird zugestimmt.
Die Außenbereichssatzung „Am 
Stift“ wird mit Begründung und 
der zusammenfassenden Erklä-
rung gemäß § 35 VI, S. 6 i. V. m. § 
10 III BauGB im Bauamt der Stadt 
Osterwieck, Markt 11, während 
der Sprechzeiten am
Montag 9.00 - 12.00 Uhr
Dienstag 9.00 - 12.00 Uhr und
 13.00 - 18.00 Uhr
Donnerstag 9.00 - 12.00 Uhr und
 13.00 - 15.30 Uhr
Freitag 9.00 - 11.00 Uhr 
zu jedermanns Einsicht bereitge-
halten und über deren Inhalt auf 
Verlangen Auskunft erteilt.
Gemäß § 215 Abs.1 BauGB wer-
den eine beachtliche Verletzung 
der in § 214 Abs.1 Nr.1 bis 3 
BauGB bezeichneten Verfahrens- 
und Formvorschriften und Vor-

schriften über das Verhältnis des 
Bebauungsplans zum Flächen-
nutzungsplan sowie Mängel der 
Abwägung unbeachtlich, wenn 
sie nicht innerhalb eines Jahres 
seit Inkrafttreten der Satzung 
schriftlich gegenüber der Stadt 
geltend gemacht worden sind. 
Dabei ist der Sachverhalt, der die 
Verletzung oder den Mangel be-
gründen soll, darzulegen.
Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 
3 Satz 1und 2 sowie Abs. 4 BauGB 
über die fristgerechte Geltend-
machung eventueller Entschädi-
gungsansprüche für in den §§ 39 
bis 42 bezeichnete Vermögens-
nachteile durch Eingriffe in eine 
bisher zulässige Nutzung durch 
diese Außenbereichssatzung und 
über das Erlöschen der Entschä-
digungsansprüche (3-Jahresfrist) 
wird hingewiesen.
Mit der Veröffentlichung dieser 
Bekanntmachung in der Ilsezei-
tung tritt gemäß § 35 VI, S. 6 i. V. 
m. § 10 III BauGB diese Außenbe-
reichssatzung in Kraft.

Osterwieck, den 29.08.2012

Wagenführ
Bürgermeisterin  Siegel

§ 5
Beitragspflichtiger

(1) Beitragspflichtig ist, wer 
im Zeitpunkt der Bekanntgabe 
des Beitragsbescheides Eigen-
tümer des Grundstückes ist. Ist 
das Grundstück mit einem Erb-
baurecht belastet, so ist anstelle 
des Eigentümers der Erbbaube-
rechtigte beitragspflichtig. Ist das 
Grundstück mit einem dinglichen 
Nutzungsrecht nach Art. 233 § 
4 des Einführungsgesetzes zum 
Bürgerlichen Gesetzbuch belastet, 
so ist anstelle des Eigentümers der 
Inhaber dieses Rechts beitrags-
pflichtig.

(2) Für Grundstücke und 
Gebäude, die im Grundbuch 
noch als Eigentum des Volkes ein-
getragen sind, tritt an die Stelle 
des Eigentümers der Verfügungs-
berechtigte i. S. v. § 8 Abs. 1 des 
Vermögenszuordnungsgesetzes.

(3) Mehrere Beitragspflich-
tige haften als Gesamtschuldner; 
bei Wohnungs- und Teileigentum 
sind die einzelnen Wohnungs- 
und Teileigentümer nur entspre-
chend ihrem Miteigentumsanteil 
beitragspflichtig.

§ 6
Entstehung der Beitragspflicht

(1) Die Beitragspflicht ent-
steht jeweils mit der betriebsfer-
tigen Herstellung der zentralen 
öffentlichen Niederschlagswasser-
beseitigungseinrichtung für das 
zu entwässernde Grundstück.

(2) Im Falle des § 2 Abs. 2 
entsteht die Beitragspflicht mit 
dem tatsächlichen Anschluss, frü-
hestens jedoch mit dessen Geneh-
migung.
 
§ 7
Vorausleistung

Auf die künftige Beitragsschuld 
können angemessene Vorauslei-
stungen verlangt werden, sobald 
mit der Durchführung der Maß-
nahme begonnen worden ist. Die 
Vorausleistung ist mit der endgül-
tigen Beitragsschuld zu verrech-
nen, auch wenn der Vorauslei-
stende nicht beitragspflichtig ist.

§ 8
Ablösung

In Fällen, in denen die Beitrags-
pflicht noch nicht entstanden ist, 

kann die Ablösung durch Vertrag 
vereinbart werden. Die Höhe des 
Ablösungsbetrages ist nach Maß-
gabe des in § 4 bestimmten Bei-
tragsmaßstabes und des in § 5 
festgelegten Beitragssatzes zu er-
mitteln. Durch Zahlung des Ablö-
sungsbetrages wird die Beitrags-
pflicht endgültig abgegolten.

§ 9
Billigkeitsregelung

(1) Ausgehend von einer 
Durchschnittsgröße der nach der 
tatsächlichen Nutzung vorwie-
gend Wohnzwecken dienenden 
oder dienen werdenden Grund-
stücke 

a) im Ortsteil Berßel mit 816,9 
m²,
b) im Ortsteil Bühne mit 
931 m²,
c) im Ortsteil Dardesheim 
mit 735,4 m²,
d) im Ortsteil Deersheim 
mit 1086 m²,
e) im Ortsteil Göddecken-
rode mit 1247 m²,
f) im Ortsteil Hessen mit 
872,3 m²,
g) im Ortsteil Hoppenstedt 
mit 1019 m²,
h) im Ortsteil Lüttgenrode 
mit 1194 m²,
i) im Ortsteil Osterode am 
Fallstein mit 1112,8 m²,
j) im Ortsteil Osterwieck 
mit 1115 m² (außerhalb Sanie-
rungsgebiet),
k) im Ortsteil Rhoden mit 
1215 m²,
l) im Ortsteil Rimbeck mit 
1050 m²,
m) im Ortsteil Rohrsheim 
mit 971 m²
n) im Ortsteil Schauen mit 
830 m²,
o) im Ortsteil Stötterlingen 
mit 1194 m²,
p) im Ortsteil Suderode mit 
1574 m²,
q) im Ortsteil Veltheim mit 
1235,52 m²,
r) im Ortsteil Wülperode 
mit 1508 m²,
s) im Ortsteil Zilly mit  
855 m²,

gelten derartige Wohngrund-
stücke als i. S. von § 6c Abs. 2 S. 
1 KAG-LSA als übergroß, wenn 
die Summe der nach § 6 Abs. 
3 zu berechnenden Vorteilsflä-
chen die vorgenannte jeweilige 
Durchschnittsgröße um 30 % 
(Begrenzungsfläche) oder mehr 
überschreitet. Derartige in diesem 

Sinne übergroße Grundstücke 
werden in Größe der Begren-
zungsfläche in vollem Umfang, 
hinsichtlich der die Begrenzungs-
fläche bis um 50 % übersteigende 
Vorteilsfläche zu 50 % und wegen 
einer darüber hinausgehenden 
Vorteilsfläche zu 30 % herange-
zogen.

(2) Ansprüche aus dem 
Beitragsschuldverhältnis können 
ganz oder teilweise gestundet 
werden, wenn die Einziehung bei 
Fälligkeit eine erhebliche Härte für 
den Schuldner bedeuten würde 
und der Anspruch durch die Stun-
dung nicht gefährdet erscheint.
Eine Stundung steht unter dem 
Vorbehalt, nach Beurteilung der 
wirtschaftlichen Leistungsfähig-
keit im Einzelfall zu sozialverträg-
lichen Belastungen zu gelangen.

(3) Ist die Einziehung nach 
Lage des Einzelfalles unbillig, 
kann die Beitragsschuld ganz oder 
zum Teil erlassen werden. Für den 
Erlass gilt Absatz 2 entsprechend.

(4) Für die Verwirklichung, 
die Fälligkeit und das Erlöschen 
von Ansprüchen aus dem Abga-
benschuldverhältnis gelten die 
§§ 218 bis 223, 224 Abs. 1 und 
2, 225, 226, 227 Abs. 1 und §§ 
228 bis 232 der Abgabenordnung 
in der jeweils geltenden Fassung 
entsprechend.

Abschnitt V
Inkrafttreten

Die Satzung tritt am Tage nach 
ihrer Bekanntmachung in Kraft. 
Gleichzeitig treten die Beitrags- 
und Gebührensatzung zur Nie-
derschlagswasserbeseitigungsan-
lagen der Gemeinde Aue-Fallstein 
vom 11.12.2006 und die Ab-
wasserbeseitigungssatzung der 
Gemeinde Aue-Fallstein für den 
Ortsteil Zilly, veröffentlicht am 
05.11.2003, außer Kraft.

Osterwieck, den 26.06.2012

Wagenführ
Bürgermeisterin  Siegel

Mitteilung des Standesamtes

Da wir die Wochenenden unserer Standesbeamtinnen planen müs-
sen, bieten wir Ihnen für das Jahr 2013 folgende Termine für Ihre 
Hochzeitswünsche an. Die Monate Januar und Februar werden nach 
Bedarf vergeben, und an den Wochentagen zu den Dienstzeiten sind 
Hochzeiten natürlich immer möglich.

 Trauzimmer Osterwieck Trauzimmer Zilly (Wasserburg)
März  23.03.   09.03.
April  06.04.   13.04. und 27.04.
Mai  04.05.   18.05.
Juni  22.06.  01.06.; 08.06. und 29.06.
Juli  20.07.   13.07. und 27.07.
August  10.08.   24.08. und 31.08.
September 21.09.   14.09. und 28.09.
Oktober  12.10.   26.10.
November 09.11.   23.11.
Dezember 07.12.   14.12.

Aus der Ilse-Zeitung vor 100 Jahren

Unerfüllte Hoffnung auf Zeppelinkreuzer über Osterwieck
OSTERWIECK
Die neue Wasserleitung ist jetzt 

– endlich – fertiggestellt und die 
Verbindung mit dem bisherigen 
Leitungsnetz erfolgt. Die Wasserzu-
führung funktioniert, so dass fortab 
wohl keine Klagen über Wasserman-
gel mehr laut werden bei uns. 

Eine Schleifenkreuzfahrt des Zep-
pelinkreuzers „Hansa“ über der 
Stadt Osterwieck lässt sich voraus-
sichtlich ermöglichen, wenn von 
hier aus der Deutschen Luftfahrts-
Aktien-Gesellschaft zu diesem 

Zwecke eine Summe von 500 Mark 
zur Verfügung gestellt wird. Das 
grandiose Schauspiel würde für un-
sere Heimat einen kulturgeschichtli-
chen Moment bedeuten.

Die „Hansa“ wird bei der Fahrt von 
Braunschweig nach Gotha unsere 
Heimatstadt überfliegen. Sobald die 
„Hansa“ in Braunschweig abhebt, 
werden wir von dort aus telegrafisch 
oder telefonisch Nachricht erhalten. 
Auf dem Turm der St. Stephanikirche 
wird ein Ausguck errichtet. Sobald 
das Luftschiff in Sicht kommt, wird 
das Nahen dem Publikum durch 

mehrmaliges Anschlagen der Glok-
ke verkündet.

Nebel verzögert am 13. Oktober 
den Aufstieg des Luftschiffs. Wie ein 
kalter Wasserstrahl wirkte auf alle 
Harrenden folgende Drahtnachricht: 
„Goslar, mittags 1.15 Uhr. Hansa hat 
Goslar eben in wunderbarer Schlei-
fenfahrt passiert. Fahrt über Oster-
wieck ist aufgegeben, da des ver-
späteten Aufstieges wegen die Zeit 
für die Fahrt nach Gotha zu knapp 
wurde.“

Die vielen Verwünschungen, die 
von den so grausam Enttäuschten 

nach Bekanntwerden der letzten 
Drahtnachricht erhoben wurden, 
wollen wir nicht wiedergeben.

Die 10. Geflügel-Ausstellung des 
Geflügelzüchtervereins von Oster-
wieck und Umgegend wurde im 
„Ratsgarten“ eröffnet und konnte 
sich eines guten Besuchs erfreuen. 

Der frühere Bürgermeister unserer 
Stadt, Herr Hauptmann a. D. Fried-
rich John, ist in Berlin im Alter von 78 
Jahren nach kurzem Leiden friedlich 
entschlafen. 1835 wurde er als Sohn 

des nachherigen Bürgermeisters 
John geboren. Friedrich John war 
Bürgermeister von 1877 bis 1889. In 
seine Zeit fielen die Gründung der 
Zuckerfabrik und der Bau der Eisen-
bahnlinie Osterwieck-Wasserleben. 
Von 1889 bis 1890 war er Reichstags-
abgeordneter unseres Wahlkreises.

SUDERODE
Auf dem hiesigen Gute wurde 

wieder ein alter Brauch ins Leben 
gerufen, der seit ca. zehn Jahren ab-
geschafft war, indem ein Erntefest 
gefeiert werden konnte.



Erbrecht zusteht.
Innerhalb der Verwandtschaft 

wird in Ordnungen und Stäm-
men vererbt. Die Ordnungen mit 
Ausnahme der ersten Ordnung 
– die Kinder des Erblassers – sind 
immer die direkten Vorfahren, al-
so die Eltern, Großeltern usw.

Will man hiervon abweichen, 
zum Beispiel ein Verein soll er-
ben, muss ein Testament errichtet 
werden.  Dies kann eigenhändig 
oder vor einem Notar geschehen. 
Bei der Anfertigung eines eigen-
händigen Testaments sollte man 
sich anwaltlich beraten lassen.

Das eigenhändige Testament 
muss vollständig mit der Hand 

geschrieben werden und mit Vor- 
und Zuname unterschrieben sein. 
Ort und Datum sollten zur Unter-
scheidbarkeit mit anderen Testa-
menten hinzugefügt werden.

Ein notarielles Testament kann 
vor jedem deutschen Notar er-
richtet werden. Dieses muss beim 
örtlich zuständigen Amtsgericht 
in amtliche Verwahrung gegeben 
werden.

Ehegatten haben die Möglich-
keit, ein gemeinschaftliches Te-
stament, z. B. in der Form eines 
Berliner Testaments, zu errichten

Beim Berliner Testament wird 
festgelegt, dass zunächst der 
überlebende Ehegatte und dann 

erst die  Kinder der Eheleute er-
ben. Durch diese gemeinsame 
Festlegung entsteht eine starke 
Bindung, die einseitig nur zu Leb-
zeiten beider Ehegatten durch 
einen Widerruf vor einem Notar 
gelöst werden kann.

Bei der Errichtung eines Testa-
ments ist das Pflichtteilsrecht zu 
berücksichtigen. Dieses gewährt 
den Kindern, Eltern und dem 
Ehegatten des Erblassers einen 
fast unentziehbaren Anspruch 
auf den Nachlass in Höhe von 50 
Prozent des gesetzlichen Erbteils.

Beim Berliner Testament kann 
dies durch eine Pflichtteils- oder 
Wieder verheiratungsklausel 

gelöst werden. Mit der Pflicht-
teilsklausel wird festgelegt, dass 
die Kinder, wenn sie nach dem 
Tod eines Ehegatten ihren Pflicht-
teil fordern, nach dem Tod des 
überlebenden Ehegatten auch 
nur noch den Pflichtteil erhalten. 
Die zweite Klausel regelt, dass der 
Nachlass des verstorbenen Ehe-
gatten nach der Wiederverheira-
tung des überlebenden Ehegat-
ten sofort an die Kinder fällt.

Im Testament selbst kann der 
Erblasser alles festlegen, was er für 
die Weitergabe seines Vermögens 
für wichtig erachtet. Neben der 
Abweichung von der gesetzlichen 
Erbfolge können z. B. Auflagen 
und Vermächtnisse erteilt, ein Er-
satzerbe oder ein Testamentsvoll-
strecker bestimmt werden.
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Von  
Rechtsanwalt 
Maik 
Haim, 
Osterwieck

Der Tod des Menschen ist un-
umgänglich. Doch bevor das Un-
umgängliche eintritt, sollte man 
sich Gedanken über das richtige 
Vererben machen.

Gesetzlich wird nur zwischen 
den Verwandten vererbt, wobei 
dem Ehepartner ein gesondertes 

RECHTSTIPP Erbrecht – Wie kann ich vererben?

Herbstkonzerte des 
Stadtorchesters

DARDESHEIM. Das Stadtorchester 
Dardesheim veranstaltet am 20. und 
21. Oktober zwei Herbstkonzerte. 
Sie beginnen am Samstag um 18 
Uhr und am Sonntag um 14.30 Uhr 
im Landgasthaus „Zum Adler“. Ein-
lass ist jeweils 30 Minuten vorher. 
Der Kartenvorverkauf läuft sonntags 
am 7. und 14. Oktober von 10 bis 12 
Uhr im Dardesheimer Rathaus.

Büro für Projektteam 
der „ZukunftsWerkStadt“

OSTERWIECK. In der Mittelstraße 
13 in Osterwieck ist das Projektbüro 
der „ZukunftsWerkStadt“ bezogen 
worden. Das Projektteam, das ein 
nachhaltiges Konzept für das zu-
künftige Leben der Generationen 
entwickeln will, ist montags und 
mittwochs von 10 bis 16 Uhr be-
setzt.

Großes Partnertreffen 
zu Pfingsten 2013

STADT OSTERWIECK. Pfingsten 
2013 soll im Osterwiecker Stadtge-
biet ein gemeinsames Treffen mit 
den französischen Städtepartnern 
aus Lisses bei Paris und Les Grandes 
Ventes aus der Normandie stattfin-
den. Eine Osterwiecker Delegation 
war jetzt in Lisses, um die vor 15 
Jahren mit der Verwaltungsgemein-
schaft Aue-Fallstein begründete 
Partnerschaft wieder zu aktivieren 
und die Einladung nach Osterwieck 
auszusprechen. 

Sprechzeiten der 
Kompetenzagentur

OSTERWIECK. Die Kompetenz-
agentur Harz bietet dienstags und 
donnerstags  zusätzliche Sprech-
zeiten in der Osterwiecker Stepha-
nischule an. Sie berät Jugendliche 
und ihre Familien bei Problemen, 
die zu Schulverweigerung oder 
Schul- und Ausbildungsabbruch 
führen können und vermittelt wei-
terführende Unterstützungsan-
gebote. Das Büro befindet sich im 
ersten Obergeschoss über der Klei-
derkammer. Termine können unter 
Telefon (03943) 935630 vereinbart 
werden. Zur offenen Sprechzeit am 
Donnerstag von 14 bis 16.30 Uhr 
berät Sozialpädagoge Christian Al-
brecht auch ohne Voranmeldung.

www.kompetenzagentur-harz.de
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Ferienprogramm der Sportgemeinschaft Lüttgenrode

Jede Woche etwas los
LÜTTGENRODE. Über 80 Kinder 

und Jugendliche im Alter von 6 bis 
14 Jahren aus der Fußballabteilung 
und den Tanzgruppen nahmen am 
Ferienprogramm der Sportgemein-
schaft Lüttgenrode teil. Die verschie-
denen Aktionen erstreckten sich 
über die gesamten Sommerferien.

Den Beginn machte eine Fahrt 
zum Bismarckturm nach Osterwieck 
mit einem anschließenden Spazier-
gang zum Waldhaus. Auf dem Weg 
gab es viel zu entdecken. Beispiels-
weise bei einer Sprunggrube, die die 
Sprungweiten von verschiedensten 
Tieren aufzeigt, konnten die Kinder 
ihr sportliches Talent unter Beweis 
stellen.

Auch die zweite Ferienaktion 
sorgte für große Begeisterung bei 
den 35 Teilnehmern. Ein Indianer 
aus Pullman City im Harz kam zu Be-
such und ging mit den Kindern auf 
eine Reise in die Welt der Indianer. 
So ließen sich die Kinder indianerty-
pisch schminken, ritten auf Pferden, 
konnten Gold waschen und leckeres 
Stockbrot am Lagerfeuer backen.

Eine Woche später wartete auf 
dem Lüttgenröder Sportplatz ein 
Parcours mit vielen – teilweise auch 
noch unbekannten – Spielen.  Der 
Höhepunkt war für alle die neue 
Trendsportart „Kin-Ball“. Alle Kinder 
waren begeistert von dem Spiel, so 
dass Kin-Ball nun jeden Dienstag für 
Jung und Alt in der Lüttgenröder 
Sporthalle angeboten wird.

Es folgte ein Grillabend mit allen 

Teilnehmern des Ferienprogramms 
und deren Eltern. Dazu gehörte 
auch eine spannende Nachtwande-
rung.

In der Folgewoche wurden mit 
Bogen- und Luftgewehrschießen 
mittels moderner Infrarot-Technik 
auf dem Sportplatz zwei nicht all-
tägliche Aktionen angeboten. 30 
Kinder waren mit vollem Eifer da-
bei, es wurden auch einige Talente 
entdeckt. Unterstützung für diese 
Aktion gaben der Schützenverein 
Lüttgenrode und die Bogenschüt-
zen des Schützenvereins aus Stöt-
terlingen.

Bei strahlendem Sonnenschein 
begaben sich eine Woche später 
die Kinder mit den Übungsleitern 
entlang der Ilse auf den Weg zum 
Freibad nach Osterwieck. Ein Riesen-
spaß für die Kleinen, die sich sowohl 
im Wasser als auch außerhalb beim 
Fußball und Beachvolleyball ver-
gnügten.

Auch die letzte Ferienaktion war 
noch einmal ein echtes Highlight. 
Mit einem bis auf den letzten Platz 
gefüllten Reisebus besuchten die 
Kinder und Eltern den Freizeitpark 
„Rasti-Land“, der mit insgesamt 
über 40 Attraktionen sowie einer 
Dinosaurierwelt jedermann begei-
sterte.

Ein rundum gelungenes und 
vielseitiges Programm, das die Mit-
glieder des Sportvereins noch nä-
her zusammenbrachte, resümierte 
Eric Kiene, einer der Initiatoren des 

Kinder testen die Trendsportart Kin-Ball. Sie wird weiterhin in Lüttgen-
rode angeboten.  Foto: privat

Ferienprogramms, und dankte im 
Namen des gesamten Vereins allen 
Helfern und Sponsoren, die mit ih-
rer Unterstützung zum Erfolg der 

Ferienaktion beigetragen haben. 
Auch im nächsten Jahr werden sich 
die Übungsleiter sicher wieder etwas 
einfallen lassen.

Sicherheit im 
Volvo V40 auf 
Rekordniveau

VIENENBURG. Die Automarke  Vol-
vo stand schon immer für langlebige 
und sichere Autos. Das gilt ebenso 
für den neuen Volvo V40, der seit 
Mitte September auch im Volvo-Au-
tohaus Stephan in Vienenburg ver-
kauft wird. Mehrere Vorführfahrzeu-
ge stehen für die Kundschaft bereit.

Was die Sicherheit betrifft, erhielt 
der neue Volvo V40 beim Euro NCAP 
Crashtest nicht nur fünf Sterne, 
sondern überzeugte mit einer Re-
kord-Punktzahl. Der Crashtest wird 
in vier Teilbereiche gegliedert, die 
unterschiedlich gewichtet werden: 
Insassenschutz für Erwachsene und 
Kinder, Fußgängerschutz sowie Si-
cherheitsassistenzsysteme.

Das schwedische Kompaktmodell 
erzielte das beste Ergebnis, das je 
von der Organisation vergeben wur-
de. „Damit vollziehen wir einen wei-
teren wichtigen Schritt bei unserem 
Vorhaben, dass im Jahr 2020 kein 
Insasse eines neuen Volvo bei einem 
Unfall mehr ernsthaft verletzt oder 
getötet werden soll“, erklärte Tho-
mas Broberg, bei Volvo verantwort-
lich für die Sicherheitsentwicklung.

Das Ziel bei der Entwicklung des 
Volvo V40 hieß: das Sicherheitsni-
veau größerer Volvo Modelle in die 
Kompaktklasse übertragen. Dieser 
anspruchsvolle Ansatz, eine steife 
Karosseriestruktur und Features wie 
das Schleudertrauma-Schutzsystem 
WHIPS bilden die Grundlage für das 
exzellente Ergebnis.

Der Volvo V40 ist das erste Fahr-
zeug weltweit, das serienmäßig 
mit einem Fußgänger-Airbag aus-
gestattet ist. Sobald die sieben für 
den Fußgänger-Airbag zuständigen 
Sensoren in der vorderen Stoßstan-
ge den Kontakt mit einem Fußgän-
ger registrieren, wird über einen 
pyrotechnischen Zünder der Airbag 
ausgelöst. Dadurch wird die Mo-
torhaube um circa zehn Zentimeter 
angehoben, der Fußgänger-Airbag 
breitet sich U-förmig aus, deckt so 
einen Großteil der Windschutzschei-
be, der Scheibenwischerarme sowie 
der A-Säulen ab und reduziert somit 
das Verletzungsrisiko für Fußgänger. 

Das Kompaktmodell bietet wichti-
ge Assistenzsysteme, die den Fahrer 
unterstützen: vom Volvo City Safety 
System und dem Notbremsassisten-
ten mit automatischer Fußgänger-
Erkennung über den neuen Spur-
halte-Assistenten und Cross Traffic 
Alert bis hin zum weiterentwickelten 
Blind Spot Information System.

Die Volvo Car Corporation erhielt 
bereits den Euro NCAP Advanced 
Award für das Volvo City Safety Sy-
stem. Dieses  Sicherheitssystem, das 
bis 50 km/h aktiv ist und Auffahr-
unfälle im Stadtverkehr vermeiden 
hilft, gehört zur Serienausstattung 
des neuen Volvo V40.  - Anzeige-

Crashtest mit Rekordergebnis. Der 
Volvo V40 gehört zu den sicher-
sten Autos der Welt.  Foto: Volvo



Der Holzsammler

Ob es warm ist oder kalt
Frohgelaunt fährt er zum Wald
Begrüßt bei Ankunft mit Hallo
Den Freund des Waldes irgendwo.

Aus dem Angebot in Fülle
Sucht er Holz in aller Stille
Sägt mit seinem Mannsgeschicke
Langes schnell in kurze Stücke.

Die aufs Fahrrad hinten passen
Und sich transportieren lassen.
Arbeitsendlich bringt mit Stolz
Er gebündelt heim das Holz.

Eingelagert Zug um Zug
Brennholz hat der Mann genug
Mit ihm heizt er dann und wann
Glücklich seinen Ofen an.
� gk
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SONNENBURGAuflösung

Lieferanschrift:

Name, Vorname

Straße, Nr.

PLZ, Ort

Geburtsdatum Telefon
Widerrufsbelehrung: Sie können Ihre Vertragserklärung bei Abschluss 
innerhalb von 1 Monat ohne Angabe von Gründen in Textform (z.B. 
Brief, Fax, E-Mail) widerrufen. Die Frist beginnt nach Erhalt dieser 
Belehrung in Textform. Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die 
rechtzeitige Absendung des Widerrufs. Der Widerruf ist zu richten an: 
Magdeburger Verlags- und Druckhaus GmbH, Vertriebsmarketing, 
Bahnhofstr. 17, 39104 Magdeburg.

Datum Unterschrift (Bestellung)

Tag Monat Jahr

Ja, mein Abo kann kommen!
Bitte schicken Sie mir die Halberstädter Volksstimme:

5 Wochen lesen für nur 15,- 7
Ich spare ca. 35 % gegenüber dem regulären Bezugs preis. 
Nach Ablauf der 5 Wochen wird die Lieferung automatisch 
eingestellt – ohne, dass ich kündigen muss. Eine mehrfach 
wiederholte vergünstigte Lieferung kann nicht gewährt 
werden.

Danach weiterlesen
Für zunächst 12 Monate und dann weiter, 
zum derzeit aktuellen Bezugspreis von 
23,10 E/Monat. Als Dankeschön für 
meine Bestellung erhalte ich eine 
Bargeldprämie im Wert von 20,- E.

Die Lieferung erfolgt Innerhalb unseres Verbreitungs gebietes frei Haus. 
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Post: 
Volksstimme, Vertriebs-
marketing, Bahnhofstr. 17, 
39104 Magdeburg

Fax:
03 91/59 99-5 33

Hotline:
03 91/59 99-9 00

Die ersten 25 Einsen-dungen erhalten eine praktische  Flaschen-tasche.*

Wenn Sie den richtigen Überblick in Ihrer Region suchen, dann lesen Sie 5 Wochen 
lang die größte Tageszeitung im nördlichen Sachsen-Anhalt und sparen 
Sie 35 % gegenüber dem regulären Bezugspreis.  Oder entscheiden Sie sich 
gleich ein ganzes Jahr für die Volksstimme – ein Kreuz genügt. Angebot gültig bis 
31.10.2012. Bei tel. Bestellung bitte Aktionsnummer nennen: Aktion 2979.

Bestellmöglichkeiten:

Für zunächst 12 Monate und dann weiter, 

Wir lassen 
Sie nicht 
im Regen 
stehen.

  Ja, ich möchte über weitere interessante Vorteilsangebote der 
Magdeburger Verlags- und Druckhaus GmbH (MVD) per E-Mail
informiert werden. Bitte ankreuzen und unterschreiben. (306)

  Ja, ich möchte über weitere interessante Vorteilsangebote der 
Magdeburger Verlags- und Druckhaus GmbH (MVD) per Telefon
informiert werden. Bitte ankreuzen und unterschreiben.(306)

Datum Unterschrift

Es riecht angebrannt in der Kü-
che. „Ich habe dir doch gesagt, du 
sollst aufpassen, wann die Milch 
überkocht.“ – „Habe ich doch, es 
war genau 12 Uhr und 14 Minu-
ten.“

Beim Unfallarzt klingelt das Te-
lefon. „Kommen Sie schnell, mein 
Bruder hat den Flaschenöffner ver-
schluckt. – Herr Doktor, das hat sich 
erledigt, wir haben einen anderen 
Flaschenöffner gefunden.“

„Hattest du auch so schlimm Zie-
genpeter wie ich? Ich durfte zwei 
Wochen nicht zur Schule.“ – „Bei 
mir war es viel schlimmer. Ich hatte 
ihn in den Ferien.“

Seite 12 BUNTES ILSEZEITUNG
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